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Betreff: 
Neufassung der Satzung für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Neufassung der Satzung des Landkreises Helmstedt über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege mit Wirkung zum 01.01.2024 wird zugestimmt. 
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Sachdarstellung: 
 
Die Neufassung der Satzung ist der Anlage 6 (Satzungstext) zu entnehmen. Änderungen zur bisherigen 
Satzung können der Anlage 3 (Synopse) entnommen werden. 
 
Pädagogische Regelungen für die Kindertagespflege sollen zukünftig in Form einer Richtlinie getroffen 
werden. Dies soll eine schnelle Anpassung der Regelungen an rechtlich oder fachlich gebotene Änderun-
gen ermöglichen, da die Richtlinie vom Jugendhilfeausschuss geändert werden kann. Der Text und die 
Inhalte dieser Richtlinie können den Anlagen 4 und 5 entnommen werden. 
 
 
Finanziell wirksam wären folgende vorgeschlagene Änderungen der Satzung: 
 
Aktuell wird die Vergütung der Tagespflegepersonen überwiegend als Pauschale gezahlt. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn die jeweiligen Betreuungszeiten unverändert bleiben. Die Pauschale wird nach den 
durchschnittlichen Wochen pro Monat abzüglich der Feiertage ausgezahlt. Eine Vergütung der Feiertage 
erfolgt lediglich bei Vorliegen eines Nachweises, dass die Betreuung auch an diesem Tag erforderlich war. 
Dieses bedeutet, die pauschale Vergütung errechnet sich derzeit mit 4,23 Wochen pro Monat. 
Der Forderung der Tagespflegepersonen nach Umstellung des Faktors auf 4,33 Wochen pro Monat wurde 
nachgekommen, sodass die Feiertage zukünftig pauschal mit vergütet werden sollen. Künftig soll nach der 
durchschnittlichen Anzahl von Wochen pro Monat gezahlt werden. Die umliegenden Kommunen Braun-
schweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel verfahren bei der pauschalen Vergütung ebenfalls nach den durch-
schnittlichen Wochen pro Monat, sodass hier eine Anpassung an die örtlichen Regelungen der Nachbar-
kommunen stattfinden würde. 
 
Aufgrund der Inflation und der gestiegenen Energiepreise sind die Sachkosten nicht mehr angemessen. 
Bisher hat der Landkreis Helmstedt sich anhand der „Fakten und Empfehlung in der Kindertagespflege“ 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend orientiert und die Sachkosten anhand 
des pauschalen Steuerabzuges berechnet. Der derzeitige Sachkostenanteil der Förderung von Kindern in 
Kindertagespflege liegt daher derzeit seit Jahren unverändert bei 1,73 Euro pro Stunde und Kind. Diese 
Berechnung ist allerdings nicht rechtens und wurde vom Bundesverwaltungsgericht für nicht angemessen 
erachtet (vgl. Urteil vom 24.11.2022 – BVerwG 5 C 1.21). Das genannte Urteil verpflichtet den örtlichen 
Träger der Jugendhilfe, bei der Berechnung der Sachkosten sein Ermessen sachgerecht auszuüben. Aus 
diesem Grund muss die Berechnung der Sachkosten angepasst und mit einer entsprechenden Kalkulation 
hinterlegt werden. 
 
Einen Wert für die Angemessenheit von materiellen Aufwendungen für die Erziehung von Kindern zu bilden 
ist schwierig. Daher wurde als angemessen betrachtet, den von der Rechtsprechung ständig kontrollierten 
Regelsatz für 0-5 jährige Kinder (Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Bürgergeld, Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) als Basis der Berechnung heranzuziehen. Nicht von den Tagespflegepersonen zu er-
bringende Leistungen (Bekleidung etc.) wurden gänzlich oder teilweise herausgerechnet. Die Aufwendun-
gen für Miete, Heizung und Wasser wurden auf Basis der Festsetzungen des örtlichen Jobcenters für die 
als angemessen betrachteten Aufwendungen für Miete und Heizung ermittelt. Der Wasserpreis basiert auf 
den Preisen eines örtlichen Wasserverbandes. Hieraus wurde der aktuell neue Sachaufwand in Höhe von 
2,23 Euro pro Stunde und pro Kind berechnet. Der Entwurf der Satzung sieht vor, dass sich die so kalku-
lierten Sachkosten automatisch bei einer Veränderung der Berechnungsgrundlagen anpassen. Eine zu-
künftige Anpassung des Sachaufwandes durch den Landkreis würde also automatsch erfolgen, wenn sich 
der Regelsatz für 0-5jährige, sowie den angemessenen Kosten der Unterkunft nach Maßgabe des Jobcen-
ters Helmstedt nach dem Bürgergeld verändern würden. Der Landkreis würde sich verpflichten, diese Be-
rechnungsgrundlagen regelmäßig – jeweils zum 31.01. eines Jahres zu überprüfen, um eine eventuelle 
Anpassung zum dann darauffolgenden 01.02. eines Jahres vorzunehmen. 
 
Eine detaillierte Berechnung des Sachaufwandes mit den entsprechenden zugrunde gelegten Annahmen 
kann der Anlage 1 zur Drucksache entnommen werden. Diese Anlage ist in leicht gekürzter Form als ge-
sonderte Anlage der Satzung ein Teil derselben, sodass mit einem entsprechenden Beschluss zur Kalku-
lation und zur derzeitigen Höhe der Sachkostenpauschale die Kalkulation für diese Pauschale auch für die 
Zukunft festgelegt wird. 
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Weiterhin wurde eine neue Vergütungsstufe eingefügt, um der verbesserten Qualität und erweiterten Fort-
bildung von Kindertagespflegepersonen Rechnung zu tragen. So wurde die Vergütungsstufe mit 300-Stun-
den Qualifikation nach dem Qualitätshandbuch eingefügt. 
 
Auf eine Übernahme des Berechnungsfaktors von 4,33 Wochen je Monat wurde für die Berechnung des 
Kostenbeitrages für die Kindertagespflege verzichtet, um einen weiteren Anstieg der Kostenbeiträge zu 
vermeiden. Daher wurde in § 16 der Satzung für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege Absatz 2 
eingefügt. Hier wird darauf Bezug genommen, dass die Berechnung des pauschalen Kostenbeitrages auf 
Basis der durchschnittlichen Jahresarbeitstage des Landes Niedersachsens und damit also 4,23 Wochen 
erfolgt. Die Eltern sollen nicht weiter belastet werden, da aktuell die umliegenden Einrichtungen teilweise 
nach wie vor günstiger, als die Betreuung in Kindertagespflege des Landkreises Helmstedt ist. Außerdem 
sind nach wie vor laufende Klagen vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig gegen den Kostenbeitrag 
nicht entschieden. Die Entscheidung hierzu muss zunächst abgewartet werden, um möglicherweise eine 
Anpassung am Kostenbeitrag vorzunehmen. 
 
Auch wurde der Vergütungssatz für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege erneut dynamisiert, 
um weiterhin die Qualität in der Kindertagespflege aufrecht zu erhalten. So wurde für das Jahr 2026 und 
2028 eine Anpassung um 0,20 Euro pro Kind und pro Stunde eingefügt bzw. die bisherige Dynamisierung 
der bisherigen gültigen Satzung fortgeschrieben. 

 
Die Förderung der Eingewöhnung (§ 8 Abs. 5 Satz 3) wurde überarbeitet. Bisher wurde die Eingewöhnung 
nur nach tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet. Dies brachte die Tagespflegepersonen in die be-
nachteiligende Lage, dass für die Eingewöhnung oftmals ein Platz nicht voll besetzt war und geringere 
Anwesenheitszeiten des Kindes aufgrund der Eingewöhnung nicht abgerechnet wurden. Die Eingewöh-
nung wurde daher oftmals auf die Nachmittagszeit gelegt, sodass die sie nicht während der vollen Grup-
penzeit stattgefunden hat. Um die pädagogische Arbeit in der Gruppe zu stärken und zu verbessern, soll 
die Eingewöhnung nunmehr pauschal mit 75% der vereinbarten wöchentlichen Betreuungsstunden vergü-
tet werden. Die Mehrkosten dieser Maßnahme sind nicht bezifferbar. 
 
In § 8 wurde der neue Absatz 8 eingefügt, der eine Vergütung für die Dokumentation und Elterngespräche 
der vom Landkreis Helmstedt belegten Betreuungsplätze vorsieht. Hierdurch soll der angestrebten Quali-
tätsverbesserung der Tagespflege (Dokumentationen der TPP etc. pp.) Rechnung getragen werden. Die 
pauschale Vergütung von Dokumentationen ist bei sonstigen ambulanten Hilfen des SGB VIII, bei denen 
pauschalen für Hilfeplangespräche etc. angerechnet werden, gängige Praxis. Diese Vergütung kann für 
maximal 8 Kinder gewährt werden, da Tagespflegepersonen gem. § 18 Absatz 5 Niedersächsisches Ge-
setz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege maximal 8 Betreuungsverhältnisse eingehen darf. 
 
Konkrete finanzielle Auswirkungen: 
 
Die oben genannten Änderungen in der Satzung haben folgende finanzielle Auswirkungen: 
 

   2024* 2024** Differenz 

sozialpäd. Fachkraft   464.162,50 €  497.859,49 €  33.696,99 €  
sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 47.994,27 €  51.662,09 €  3.667,82 €  
560 Std. Qualifikation  N.V. N.V. N.V. 

300 Std. Qualifikation  N.V. 145.952,38 € 145.952,38 €  
160 Std. Qualifikation 765.668,44 €  833.508,56 €  67.840,12 €  
Summe  1.277.825,21 € 1.528.982,52 € 251.157,31 € 

* Kostenschätzung gemäß der bisher gültigen Satzung unter Beibehaltung des Berechnungsfaktors 
** Kostenschätzung gemäß der bisher gültigen Satzung zzgl. neuem Sachaufwand, Vergütungsstufe und 
Berechnungsfaktor 
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Kosten der Dokumentation pro Jahr 

  Stunden je Kind 1 2 3 

sozialpäd. Fachkraft  6.940,80 €  13.881,60 €  20.822,40 €  
sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 3.230,40 €  6.460,80 €  9.691,20 €  
560 Std. Qualifikation  N.V. N.V. N.V. 

300 Std. Qualifikation  1.664,64 €  3.329,28 €  4.993,92 €  
160 Std. Qualifikation 7.963,20 €  15.926,40 €  23.889,60 €  
Summe bei dauerhaft 8 betreuten Kindern 19.799,04 €  39.598,08 €  59.397,12 €  

Die Kosten je zusätzliche pauschal vergütete Stunde betragen 19.799,04 Euro pro Jahr. 
 
 

Gesamtkosten für den Haushalt 

Kosten der Tagespflege  1.548.781,56 €  
Kosten der Dokumentation (1 Std.)  19.799,04 €  
Summe 1.568.580,60 €  

 
Eine detaillierte Kostenaufstellung, sowie Kostenentwicklung können der Anlage 2 zur Drucksache ent-
nommen werden. Die Kosten können bei Steigung der Betreuungsstunden und mehr Fällen in der Kinder-
tagespflege entsprechend ansteigen. 
 
Besonders anzumerken ist, dass die Kosten für Kindertagespflege nicht nur in den Jahren 2026 und 2028 
ansteigen, sondern generell mit jeder Änderung des Bürgergeldes eine automatische Anpassung der Sach-
kostenpauschale erfolgen soll, die dann nicht mehr gesondert beschlossen werden muss. 
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Landkreis Helmstedt Geschäftsbereich Jugend Anlage 1 zur Drucksache 169/2023

357 € (bei einer 24 Stunden Betreuung durch die Sorgeberechtigte(n))

Anteil am Regelbedarf in % vom RS in € vom RS Anteil am Regelbedarf in % vom RS

tatsächlicher

Bedarf der

TPP in € vom RS

34,70% 123,88 €              34,70% 100% 123,88 €     

9,75% 34,81 €                 9,75% 100% 34,81 €       

8,94% 31,92 €                 2,95% 33% 10,53 €       

8,30% 29,63 €                 0,00% 0% -  €           

8,48% 30,27 €                 8,48% 100% 30,27 €       

6,09% 21,74 €                 6,09% 100% 21,74 €       

7,98% 28,49 €                 7,98% 100% 28,49 €       

8,97% 32,02 €                 8,97% 25% 8,01 €         

3,82% 13,64 €                 3,82% 100% 13,64 €       

2,61% 9,32 €                   2,61% 100% 9,32 €         

0,36% 1,29 €                   0,36% 100% 1,29 €         

100,00% 357,01 €              85,71% 281,98 €     

117,00 €     46,80 €           

20,83 €       13,03 €           

9,13 €         9,13 €             

146,96 €     68,96 €           

6.047,64 €  281,98 €         

350,93 €         

Anzahl Tage im Jahr je Kind 365 4.211,20 €      

Leistungen, die im Regelsatz (RS) enthalten sind :

Es ist ersichtlich, dass die Kosten für Miete und Heizkosten nicht enthalten sind.

Gesamt

Kosten der Unterkunft für Sorgeberechtigte nach dem SGB II: KdU für Sorgeberechtigte nach dem SGB II, umgerechnet auf die TPP:

Nahrung, Getränke

Freizeit, Unterhaltung, Kultur

Post und Telekommunikation (33% des RS-Anteils für Kommunikation mit 

dem Landkreis und den Eltern)

Berechnung des Sachkostenanteils je Betreuungsstunde.

Regelsatz Bürgergeld 0-5

Nahrung, Getränke

Freizeit, Unterhaltung, Kultur

Post und Telekommunikation

Leistungen, die im Regelsatz (RS) enthalten sind und von einer TPP erbracht werden :

Gesundheitspflege

Beherbergungsdienstleistungen

Bildung

Bekleidung, Schuhe

Wohnen, Energie, Wohninstandhaltung

Innenausstattung, Haushaltsgeräte

andere Waren und Dienstleistungen

Verkehr

Gesundheitspflege

Beherbergungsdienstleistungen

Bildung

Bekleidung, Schuhe

Wohnen, Energie, Wohninstandhaltung

Innenausstattung, Haushaltsgeräte

andere Waren und Dienstleistungen

Verkehr

Gesamt

Angemessene Miete pro Monat je Kind*

Heizung pro Monat je Kind**

zusätzlich angenommener Wasserverbrauch pro Monat 

je Kind***

Summe:

Angemessene Miete pro Monat je Kind*

Heizung pro Monat je Kind**

zusätzlich angenommener Wasserverbrauch pro Monat je Kind***

Summe der KdU-Kosten der TPP je Monat:

anteiliger Regelsatz der TPP je Monat

Sachkosten der TPP pro Monat je Kind (KdU + RS)

Bürgergeld pro Jahr je Kind

Sachkosten der TPP pro Jahr je Kind

derzeitiger Stand: 01.11.202310:14



Landkreis Helmstedt Geschäftsbereich Jugend Anlage 1 zur Drucksache 169/2023

Berechnung des Stundensatzes für die TPP:

12 Sachkosten pro Stunde 2,03 €         

4,33

40

Sachkosten pro Stunde 2,23 €         1,94 €                2,04 €         

Bisherige Sachkosten 1,73 €         1,73 €                1,73 €         

0,50 €         0,21 €                0,31 €         

28,83% 12,00% 18,00%

Dies bedeutet:

0,69 €                   

2,23 €                   

Die Tagespflegepersonen müssen nicht alle Leistungen erbringen, die im Regelsatz angenommen werden. 

Daher muss ein Abwägungsprozess erfolgen, wenn man den Regelsatz als Berechnungsgrundlage für den Sachaufwand wählen will.

Wenn für die Eltern von einer Erhöhung des Regelsatzes ausgegangen wird (Regelsatz zzgl. Kosten der Unterkunft), ist auch der Miet- und Nebenkostenanteil der Tagespflegepersonen mit zu 

berücksichtigen. Da die Tagespflegepersonen nicht alle Leistungen des Regelsatzes erbringen und die Kinder nicht 7 Tage die Woche über 24 Stunden am Tag betreuen, ergibt sich der oben 

dargestellte Sachkostensatz aus den genannten Regelsatzanteilen und den Anteilen der Kosten der Unterkunft. Ein Vergleich der Kosten pro Stunde soll verdeutlichen, welchen Wert das SGB II im 

Vergleich zur Regelung der Satzung den Sachkosten der Betreuungsleistung der Sorgeberechtigten je Stunde zumisst. Die Sachkosten der TPP werden berechnet, in dem der Faktor 8 Stunden pro 

Tag und 5 Tage pro Woche, multipliziert mit 4,33 Wochen pro Monat gewählt wird. Dies ergibt einen Sachkostenaufwand von 2,03 € pro Stunde und Kind, auf den ein Aufschlag für 

Unvorhergesehenes von 10 % angerechnet wird. Daher wird die Sachkostenpauschale auf 2,23 € festgelegt.

*Die KdU für das erste Kind unter 5 Jahren gehen von 15 m² Mehrbedarf aus. Gem. § 2 

Absatz 1 DVO-NKitaG geht von 3 m² je betreutem Kind aus, was bei fünf Kindern dem 

Mehrbedarf gem. KdU entspricht. Da die TPP die Betreuung in ihren Räumlichkeiten 

vornimmt, werden nochmals 10 m² für die "Mitnutzung" von Bad und Küche 

einberechnet. Das bedeutet, dass hier 2 m² pro Kind berücksichtigt werden. Das Ergebnis 

der Monatsmiete für 25 m² wird dann durch 5 geteilt, um einen Wert je Kind und Monat 

zu erhalten. Um Belegungsschwankungen zu kompensieren, wird das so ermittelte 

Ergebnis der Miete pro Kind und Monat um 20% erhöht.

**20,83 €/30 Tage/24 Stunden*104 Stunden*4,33 Wochen; ausgehend von einer vollen 

Heizleistung während der Betreuungszeit von 40 Stunden/Woche und einer "zur Hälfte 

aufgedrehten" Heizung während der übrigen Zeit der Woche.

***s. Berechnung für Sorgeberechtigte

Berechnungsgrundlagen:

*vgl. § 2 Absatz 1 DVO-NKitaG = 3m² je Platz, somit 15 m² als 

Betreuungsraum.

Differenz der Miete zwischen 2 und 3 Personenhaushalt:

https://www.jobcenter-

ge.de/Jobcenter/Helmstedt/DE/Leistungen/UnterkunftundHeizung/U

nterkunftundHeizung_node.html

** Berechnet aus: https://www.jobcenter-

ge.de/Jobcenter/Helmstedt/DE/Leistungen/UnterkunftundHeizung/U

nterkunftundHeizung_node.html

Kosten von Heizöl, zzgl. Erzeugung von Warmwasser, berechnet auf 

15 m².

*** Stat. Bundesamt: 128 L pro Erw. Person Wasser am Tag. 

Gerundet 47 m³ pro Jahr.

Kinder werden mit dem Faktor 0,5 in Nebenkostenabrechnungen 

berechnet, daher 23,5 m³ pro Jahr.

23,5 m³ x 3,05/m³ Schmutzwasser + 23,5 m³ x 1,61€/m³ Frischwasser 

= 109,52 € pro Jahr auf Basis der Preise des Wasserverbandes 

Weddel-Lehre.

Wochenstunden:
zusätzlich Zuschlag von 10 % für 

Unvorhergesehenes: 2,23 €       

Stundensatz der Sachkosten der TPP unter anteiliger Berücksichtigung des

 Regelsatzes und der KdU:

Monate je Jahr:

Wochen pro Monat:

Sachaufwand der TPP bei 8 Std. 5 Tage die Woche pro Stunde:

Regelsatz und KdU der Sorgeberechtigten bei 24 Std. 7 Tage die 

Woche pro Stunde:

Steigerung

Differenz

Nachrichtlich:

Anhebung der Sachkosten:

derzeitiger Stand: 01.11.202310:14



Landkreis Helmstedt Geschäftsbereich Jugend Anlage 2 zur Drucksache 169/2023

Kostenschätzung Auswirkung auf den Haushalt

U3 Ü3 Summe Summe

Geleistete Betreuungsstunden 226.428,47 20.252,60 246.681,07 252512,7738

Geschätzt auf Grundlage des Haushaltsansatzes Bei 4,23 bei 4,33

Aufteilung nach TPP Anteil in % Anteil in % Anteil in %

2019 2020 2023

sozialpäd. Fachkraft 9,76% 9,76% 27,27%

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 4,87% 4,87% 3,04%

560 Std. Qualifikation 0,00% 40,00% 0,00%

300 Std. Qualifiation 0,00% 0,00% 10,00%

160 Stdt. Qualifikation 85,37% 45,37% 59,69%

Summe 100,00% 100,00% 100,00%

Die Anteile in 2024 basieren aufgrund der Anzahl der TPP und deren Qualifikation in 2023.

Derzeit sind es 33 TPP.

Vergütungen 2020 2022 2024* 2024**

sozialpäd. Fachkraft 6,50 €                    6,70 €                     6,90 €                    7,40 €                   

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 6,00 €                    6,20 €                     6,40 €                    6,90 €                   

560 Std. Qualifikation 5,30 €                    5,50 €                     5,70 €                    6,20 €                   

300 Std. Qualifiation 5,95 €                   

160 Stdt. Qualifikation 4,80 €                    5,00 €                     5,20 €                    5,70 €                   

*Vergütungssätze gemäß der bisher gültigen Satzung.

** Vergütungssätze gemäß der bisher gültigen Satzung zzgl. neuem Sachaufwand.

Anmerkung: Zahlenmäßige Darstellung entfällt für 2023, da keine Veränderungen der Vergütung

Kosten für den Haushalt

Berechnet auf Grundlage der Stunden, die prozentual auf die TPP entfallen, multipliziert mit der entsprechenden Vergütung

2020 2022 2024*** 2024**** Differenz

sozialpäd. Fachkraft 156.494,47 €       161.309,69 €        464.162,50 €        509.565,73 €       45.403,23 €    

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 72.080,21 €          74.482,88 €           47.994,27 €          52.967,08 €         4.972,81 €       

560 Std. Qualifikation 522.963,87 €       542.698,35 €        -  €                      -  €                     -  €                 

300 Std. Qualifiation 150.245,10 €       150.245,10 €  

160 Stdt. Qualifikation 537.212,17 €       559.596,01 €        765.668,44 €        859.131,79 €       93.463,35 €    

Summe 1.288.750,71 €    1.338.086,93 €     1.277.825,21 €    1.571.909,69 €   294.084,48 €  

*** Kostenschätzung gemäß der bisher gültigen Satzung unter Beibehaltung des Berechnungsfaktors

**** Kostenschätzung gemäß der bisher gültigen Satzung zzgl. neuem Sachaufwand, Vergütungsstufe und Berechnungsfaktor

Nachrichtlich Kosten des Sachaufwandes und der Förderung anhand der obigen Betreuungsstunden (4,33)

Sachaufwand bei 1,73 € 436.847,10 €       

Sachaufwand bei 2,22 € 560.578,36 €       

Kosten der Tagespflege 1.571.909,69 €    

Kosten der Dokumentation (1 Std.) 12.711,00 €          

1.584.620,69 €    Summe

Gesamtkosten für den Haushalt



Landkreis Helmstedt Geschäftsbereich Jugend Anlage 2 zur Drucksache 169/2023

Kostenschätzung Auswirkung auf den Haushalt (Kosten der Dokumentation)

Pauschale Stunden 1 2 3

Anzahl Kinder 5

Aufteilung nach TPP Angenommene

Anzahl

sozialpäd. Fachkraft 10

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 5

560 Std. Qualifikation 0

300 Std. Qualifiation 3

160 Stdt. Qualifikation 15

Summe 33

Vergütungen 2024*

sozialpäd. Fachkraft 7,40 €                    

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 6,90 €                    

560 Std. Qualifikation 6,20 €                    

300 Std. Qualifiation 5,95 €                    

160 Stdt. Qualifikation 5,70 €                    

* Vergütungssätze gemäß der bisher gültigen Satzung zzgl. neuem Sachaufwand.

Kosten der Dokumentation pro Jahr

Stunden je Kind 1 2 3

sozialpäd. Fachkraft 4.440,00 €            8.880,00 €             13.320,00 €          

sonstige Fach- od. Betreuungskräfte 2.070,00 €            4.140,00 €             6.210,00 €            

560 Std. Qualifikation -  €                      -  €                       -  €                      

300 Std. Qualifiation 1.071,00 €            2.142,00 €             3.213,00 €            

160 Stdt. Qualifikation 5.130,00 €            10.260,00 €           15.390,00 €          

Summe bei dauerhaft 5 betreuten Kindern 12.711,00 €         25.422,00 €          38.133,00 €          

Kosten je zusätzliche pauschal vergütete Stunde 12.711,00 €          
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 Satzung 
Des Landkreises Helmstedt – Geschäftsbereich 

Jugend – 
für die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege 
 

 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113) in Verbindung mit §§22 bis 24, §43 und  
§ 90 Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 
2022), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 10 des Gesetzes vom 
30.10.2017 (BGBl. I S. 3618) hat der Kreistag des Landkreises 
Helmstedt in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Satzung über die 
Förderung von Kindern in Kindertagespflege beschlossen. 
 

 Satzung 
Des Landkreises Helmstedt – Geschäftsbereich 

Jugend – 
für die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege 
 

 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) in Verbindung mit §§22 bis 24, §43 und 
§ 90 Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 
2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2022 
(BGBl. I S. 2824) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in seiner 
Sitzung am 20.12.2023 folgende Satzung über die Förderung von 
Kindern in Kindertagespflege beschlossen. 
 

§ 1 Kindertagespflege 
 
(1) Die Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

nach §§ 22 bis 24 SGB VIII ist eine Leistung des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst gemäß § 23 Abs. 1 SBG 
VIII  
1. die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten 

Tagespflegeperson,  
2. deren fachliche Beratung, Begleitung der 

Personensorgeberechtigten, der Tagespflegeperson und deren 
weitere Qualifizierung, 

3. die Gewährung einer laufenden Geldleistung unter spezifizierten 
Anspruchsvoraussetzungen an die Tagespflegeperson. 

(2) Kindertagespflege kann von einer geeigneten Tagespflegeperson in 
ihren eigenen Räumlichkeiten oder in anderen geeigneten Räumen 
durchgeführt werden. Zusammenschlüsse von 

§ 1 Kindertagespflege 
 
(1) Die Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

nach §§ 22 bis 24 SGB VIII ist eine Leistung des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst gemäß § 23 Abs. 1 SBG 
VIII  
1. die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten 

Tagespflegeperson,  
2. deren fachliche Beratung, Begleitung der 

Erziehungsberechtigten, der Tagespflegeperson und deren 
weitere Qualifizierung, 

3. die Gewährung einer laufenden Geldleistung unter spezifizierten 
Anspruchsvoraussetzungen an die Tagespflegeperson. 

(2) Kindertagespflege kann von einer geeigneten Tagespflegeperson in 
ihren eigenen Räumlichkeiten oder in anderen geeigneten Räumen 
durchgeführt werden. Zusammenschlüsse von 
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Tagespflegepersonen sind im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen möglich. 

Tagespflegepersonen sind im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen möglich. 

§ 2 Antragserfordernis 
 
(1) Die in § 1 genannte Förderung wird auf schriftlichen Antrag an den 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe der 
Personensorgeberechtigten bei Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen gewährt. Eine abschließende 
Antragsbearbeitung einschließlich der Veranlassung erforderlicher 
Zahlungen an die Tagespflegeperson kann erst nach Eingang der 
vollständigen Antragsunterlagen erfolgen. 

(2) Für die Verlängerung des bewilligten Betreuungszeitraums und die 
Änderung des Betreuungsumfangs ist ein vorheriger schriftlicher 
Antrag der Personensorgeberechtigten erforderlich. 

§ 2 Antragserfordernis 
 
(1) Die in § 1 genannte Förderung wird auf schriftlichen Antrag an den 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe der 
Erziehungsberechtigten bei Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen gewährt. Eine abschließende 
Antragsbearbeitung einschließlich der Veranlassung erforderlicher 
Zahlungen an die Tagespflegeperson kann erst nach Eingang der 
vollständigen Antragsunterlagen erfolgen. 

(2) Für die Verlängerung des bewilligten Betreuungszeitraums und die 
Änderung des Betreuungsumfangs ist ein vorheriger schriftlicher 
Antrag der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

§ 3 Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen 
 
(1) Tagespflegepersonen sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 

der Kindertagespflege verfügen. Diese sind in qualifizierten 
Lehrgängen oder durch z.B. einer pädagogischen Ausbildung zu 
erwerben. Diese Kenntnisse haben sie gem. § 23 Abs. 3 SGB VIII 
nachzuweisen. 

(2) Es werden entsprechend der gesetzlichen Grundlagen geeignete 
und qualifizierte bzw. in begründeten Einzelfällen die in einer 
Qualifizierungsmaßnahme befindliche Tagespflegepersonen 
vermittelt und gefördert. Es ist nach besonderer Prüfung auch 
möglich, Personen zu vermitteln und zu fördern, die Nachweise 
über pädagogische Tätigkeiten und theoretische Inhalte in 
Verbindung mit Kleinkindpädagogik erbringen. Die 
Eignungsfeststellung erfolgt durch den Landkreis Helmstedt. Das 
Eignungsfeststellungsverfahren und die Ausstellung der 
Pflegeerlaubnis richten sich nach § 43 SGB VIII. 

(3) Geeignet sind Tagespflegepersonen, die 
1. sich durch ihre Persönlichkeit 
2. Sachkompetenz, 

§ 3 Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen 
 
(1) Die Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird in 

der pädagogischen Richtlinie in Ergänzung zur Satzung des 
Landkreises Helmstedt für die Förderung von Kindern in 
Kindertagespflege geregelt. 

(2) Die Entscheidung über zukünftige Änderungen der pädagogischen 
Richtlinie obliegt dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises 
Helmstedt. 
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3. Kooperationsbereitschaft mit den Erziehungsberechtigten und 
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und 

4. über kindgerechte Räume verfügen. 
(4) Die Eignung der Kindertagespflegeperson wird im Rahmen einer 

Prüfung durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe festgestellt. 
Als Mindestanforderung wird der Qualifizierungslehrgang des 
Deutschen Jugendinstitutes (DJI) mit einem Stundenumfang von 
derzeit 160 Stunden zuzüglich eines Praxisprojekts von 10 Stunden 
zugrunde gelegt oder nach einem besonderen Prüfverfahren 
hinsichtlich der Geeignetheit der pädagogischen Vorkenntnisse. 

(5) Zur Beurteilung der Eignung einer Kindertagespflegeperson und der 
damit verbundenen Erteilung der Pflegeerlaubnis gem. § 43 SGB 
VIII sind folgende Nachweise notwendig:  

1. Bewerbungsbogen, Lebenslauf, Abschlusszeugnisse 
2. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis der 

Kindertagespflegeperson; bei der Betreuung der Kinder im eigenen 
Haushalt, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis aller im 
Haushalt lebenden Personen nach dem vollendeten 15. 
Lebensjahr1. 

3. ärztliche Stellungnahme über den Gesundheitszustand der 
Kindertagespflegeperson und bei der Betreuung im eigenen 
Haushalt eine ärztliche Stellungnahme über den 
Gesundheitszustand aller in häuslicher Gemeinschaft wohnenden 
Personen1, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. 

4. Bereitschaftserklärung zur Auskunft für den Allgemeinen Sozialen 
Dienst. 

5. Teilnahme an mindestens einer fachbezogenen Fortbildung pro 
Jahr mit einem Umfang von acht Unterrichtsstunden bzw. an zwei 
halbtägigen Fortbildungen mit insgesamt acht Unterrichtsstunden 
pro Jahr des Landkreises Helmstedt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

6. Teilnahme an zwei Fachgesprächen pro Jahr, angeboten über die 
Fachberatung des Landkreises Helmstedt 

                                            
1 Diese Nachweise sind jeweils alle zweieinhalb Jahre erneut vorzulegen 
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7. Teilnahme an zwei Zusatzmodulen: 1. Hilfekurs für Säuglinge und 
Kleinstkinder1 und der Teilnahme an der Hygienebelehrung 

8. Erklärung nach § 8a SGB VIII 
(6) Tagespflegepersonen ohne gültige Pflegeerlaubnis werden nicht 

vermittelt. Eine Förderung von Betreuungsverhältnissen wird 
maximal bis zum Ablauf der aktuellen Pflegeerlaubnis der 
Tagespflegeperson gewährt. 

(7) Sofern eine Tagespflegeperson auch über das Ablaufdatum ihrer 
aktuellen Pflegeerlaubnis hinaus weiterhin als Tagespflegeperson 
tätig sein will, ist mindestens drei Monate vor Ablauf der 
bestehenden Pflegeerlaubnis ein schriftlicher Antrag auf 
Verlängerung ihrer Pflegeerlaubnis zu stellen. Die zur Überprüfung 
der Eignung der Tagespflegeperson erforderlichen Unterlagen sind 
dem Landkreis Helmstedt vorzulegen. 

(8) Anerkannt sind die Qualifizierung nach dem Deutschen 
Jugendinstitut (DJI), die Qualifizierung nach dem Qualitätshandbuch 
(QHB), sozialpädagogische Fachkräfte im Sinne des § 4 Abs. 1 und 
2 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) und Sonstige 
Fach- und Betreuungskräfte im Sinne des § 4 Abs. 3 KiTaG und die 
nach besonderer Prüfung geeigneten Personen. 

 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 
(1) Es wird nur der notwendige Betreuungsbedarf gefördert. 
(2) Eine Geldleistung gemäß § 23 Abs. 1 SGB VIII wird vom Landkreis 

Helmstedt auf Antrag der Personensorgeberechtigten nur gewährt, 
wenn die Tagespflegeperson über eine Pflegeerlaubnis nach § 43 
SGB VIII verfügt und die darin bewilligte Anzahl der gleichzeitig 
anwesenden fremden Kinder nicht überschritten wird. Dies gilt auch 
für die Eingewöhnung bei Anwesenheit von Eltern. Sofern für ein 
Betreuungsverhältnis gemäß § 43 SGB VIII keine Pflegeerlaubnis 
erforderlich ist, kann in besonderen Ausnahmefällen, bei 
Geeignetheit auch ohne Vorliegen einer Pflegeerlaubnis und nach 
eingehender Prüfung des Einzelfalls, eine Geldleistung für einen 

§ 4 Fördervoraussetzungen 
 

(1) Es wird nur der notwendige individuelle Betreuungsbedarf gefördert. 
(2) Eine Geldleistung gemäß § 23 Abs. 1 SGB VIII wird vom Landkreis 

Helmstedt auf Antrag der Erziehungsberechtigten nur gewährt, wenn 
die Tagespflegeperson über eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB 
VIII verfügt und die darin bewilligte Anzahl der gleichzeitig 
anwesenden fremden Kinder nicht überschritten wird. Dies gilt auch 
für die Eingewöhnung bei Anwesenheit von Eltern. Der Landkreis 
Helmstedt fördert ausschließlich Kindertagespflegeverhältnisse mit 
einer gültigen Pflegeerlaubnis.  
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bestimmten Zeitraum, entsprechend der Bewilligung, gewährt 
werden. 

(3) Sofern die Tagespflegeperson als geeignet anerkannt wird, jedoch 
den Abschluss eines qualifizierten Lehrgangs für die 
Kindertagespflege noch nicht nachweisen kann, kann bis zum 
Abschluss eines solchen Lehrgangs und in begründeten Einzelfällen 
eine vorläufige Pflegeerlaubnis für die Betreuung einzelner, 
namentlich zu bestimmender Kinder erteilt werden. 

(4) Die Förderung in der Tagespflege erfolgt nur, wenn die 
Betreuungszeit im Jahresdurchschnitt höchstens 45 Stunden pro 
Woche beträgt. In begründeten Einzelfällen und Vorlage 
entsprechender Nachweise kann eine höhere Stundenleistung 
gefördert werden. Die Entscheidung des begründeten Einzelfalls 
obliegt dem Geschäftsbereich Jugend des Landkreises Helmstedt. 

(5) Ausgeschlossen von einer Förderung sind Betreuungsverhältnisse, 
die von haushaltsangehörigen Personen durchgeführt werden. 

(6) Die Förderung in der Tagespflege bei Bestehen eines besonderen 
Unterstützungsbedarfes wird nur bei Vorliegen eines ärztlichen 
Attestes von einem Facharzt mit mindestens der Fachrichtung 
„Kinder“ gewährt. 
Die Prüfung der Geeignetheit der Tagespflegeperson zur Betreuung 
eines Kindes mit besonderem Unterstützungsbedarfes obliegt dem 
Geschäftsbereich Jugend des Landkreises Helmstedt. 

(7) Besucht ein Kind eine Ganztagsschule oder Schule mit 
ganztägigem Angebot, ist der Betreuungsbedarf vorrangig von der 
Schule abzudecken. Ein Nachweis über die Betreuungszeit der 
Schule ist vorzulegen. 

(8) Der Bedarf zur Betreuung an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen 
Feiertagen und Übernachtungen ist besonders nachzuweisen. 

Erhöht oder verringert sich der individuelle Betreuungsbedarf, so ist 
eine Stundenveränderung im Vorfeld schriftlich zu beantragen. Erfolgt 
die Mitteilung im Nachhinein, so kann eine Änderung erst ab dem 
Monat der Bekanntgabe erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Förderung in der Tagespflege erfolgt nur, wenn die 

Betreuungszeit im Jahresdurchschnitt höchstens 45 Stunden pro 
Woche beträgt. In begründeten Einzelfällen und Vorlage 
entsprechender Nachweise kann eine höhere Stundenleistung 
gefördert werden. Die Entscheidung des begründeten Einzelfalls 
obliegt dem Geschäftsbereich Jugend des Landkreises Helmstedt. 

(4) Ausgeschlossen von einer Förderung sind Betreuungsverhältnisse, 
die von haushaltsangehörigen Personen durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
(5) Besucht ein Kind eine Ganztagsschule oder Schule mit 

ganztägigem Angebot, ist der Betreuungsbedarf vorrangig von der 
Schule abzudecken. Ein Nachweis über die Betreuungszeit der 
Schule ist vorzulegen. 

(6) Der Bedarf zur Betreuung an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen 
Feiertagen und Übernachtungen ist besonders nachzuweisen. 

(7) Erhöht oder verringert sich der individuelle Betreuungsbedarf, so ist 
eine Stundenveränderung im Vorfeld schriftlich zu beantragen. 
Erfolgt die Mitteilung im Nachhinein, so kann eine Änderung erst ab 
dem Monat der Bekanntgabe erfolgen. 
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§ 5 Vorzeitige Beendigung 
 
(1) Die vorzeitige Beendigung eines bewilligten Betreuungsverhältnisses 

erfolgt auf schriftliche Mitteilung der Personensorgeberechtigten oder 
der Tagespflegeperson und kann grundsätzlich nur zum Monatsende 
erfolgen. Die Mitteilung ist mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende beim Landkreis Helmstedt vorzulegen. Die 
Kündigungsfrist findet keine Anwendung, wenn die Kündigung im 
Einvernehmen der Personensorgeberechtigten und der 
Tagespflegeperson erfolgt. Die Kündigungsfrist aus der zwischen der 
Tagespflegeperson und den Personensorgeberechtigten 
abgeschlossenen Tagespflegevereinbarung bleibt hiervon unberührt. 

Von Absatz 1 kann abgewichen werden, sofern die 
Personensorgeberechtigten und die beteiligte Tagespflegeperson dies 
wünschen und schriftlich bestätigen. 
 

§ 5 Vorzeitige Beendigung 
 
(1) Die vorzeitige Beendigung eines bewilligten Betreuungsverhältnisses 

erfolgt auf schriftliche Mitteilung der Erziehungsberechtigten oder der 
Tagespflegeperson und kann grundsätzlich nur zum Monatsende 
erfolgen. Die Mitteilung ist mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende beim Landkreis Helmstedt vorzulegen. Die 
Kündigungsfrist findet keine Anwendung, wenn die Kündigung im 
Einvernehmen der Erziehungsberechtigten und der 
Tagespflegeperson erfolgt. Die Kündigungsfrist aus der zwischen der 
Tagespflegeperson und den Erziehungsberechtigten 
abgeschlossenen Tagespflegevereinbarung bleibt hiervon unberührt. 

(2) Von Absatz 1 kann abgewichen werden, sofern die 
Erziehungsberechtigten und die beteiligte Tagespflegeperson dies 
wünschen und schriftlich bestätigen. 

 
§ 6 Mitwirkungspflichten der Tagespflegepersonen 
 
(1) Für jedes Betreuungsverhältnis schließt die Tagespflegeperson eine 

Tagespflegevereinbarung mit den Personensorgeberechtigten ab. 
(2) Die Tagespflegeperson führt für jedes betreute Kind monatlich einen 

Leistungsbogen nach Vorgabe des Landkreises Helmstedt und 
bewahrt diesen nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses 10 
Jahre auf. Der Leistungsbogen ist von den 
Personensorgeberechtigten zu prüfen und eigenhändig am letzten 
Betreuungstag des Monats zu unterschreiben. Dem Landkreis 
Helmstedt ist auf Verlangen der Leistungsbogen im Original 
auszuhändigen. Als Leistungsbogen wird ausschließlich der vom 
Landkreis Helmstedt ausgegebene Vordruck anerkannt. 
Betreuungsstunden sind auf volle Viertelstunden zu runden. 

(3) Die Tagespflegeperson hat dem Landkreis Helmstedt 
unaufgefordert und unverzüglich sämtliche, auch unabhängig von 
der Förderung, von ihr betreuten Kinder mitzuteilen.  

(4) Sämtliche Änderungen, die das Betreuungsverhältnis betreffen sind 
dem örtlichen Träger der Jugendhilfe umgehend mitzuteilen. 

§ 6 Mitwirkungspflichten der Tagespflegepersonen 
 
(1) Für jedes Betreuungsverhältnis schließt die Tagespflegeperson eine 

Tagespflegevereinbarung mit den Erziehungsberechtigten ab. 
(2) Die Tagespflegeperson führt für jedes betreute Kind monatlich einen 

Leistungsbogen nach Vorgabe des Landkreises Helmstedt und 
bewahrt diesen nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses 10 
Jahre auf. Der Leistungsbogen ist von den Erziehungsberechtigten 
zu prüfen und eigenhändig am letzten Betreuungstag des Monats zu 
unterschreiben. Dem Landkreis Helmstedt ist auf Verlangen der 
Leistungsbogen im Original auszuhändigen. Als Leistungsbogen 
wird ausschließlich der vom Landkreis Helmstedt ausgegebene 
Vordruck anerkannt. Betreuungsstunden sind auf volle 
Viertelstunden zu runden. 

(3) Die Tagespflegeperson hat dem Landkreis Helmstedt 
unaufgefordert und unverzüglich sämtliche Veränderungen, auch 
unabhängig von der Förderung, von ihren betreuten Kindern 
mitzuteilen.  
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Besucht das Tagespflegekind mehr als eine Woche nicht die 
Kindertagespflege, ist dies dem Landkreis Helmstedt unverzüglich 
mitzuteilen. 

(4) Sämtliche Änderungen, die das Betreuungsverhältnis betreffen sind 
dem örtlichen Träger der Jugendhilfe umgehend mitzuteilen. 

(5) Besucht das Tagespflegekind mehr als zwei Wochen nicht die 
Kindertagespflege, ist dies dem Landkreis Helmstedt unverzüglich 
mitzuteilen. 

§ 7 Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII 
 
Die Kindertagespflegeperson muss dem Geschäftsbereich Jugend 
schriftlich erklären, dass diese den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 
wahrnimmt. Die schriftliche Erklärung erfolgt auf dem vom Landkreis 
Helmstedt vorgegebenen Vordruck. 
 

in päd. Richtlinie 

 
 

§ 8 Laufende Geldleistung 
(1) Die Tagespflegepersonen erhalten folgende laufende 

Geldleistung: 
Qualifikation der 
Tagespflegeperson 

Tagbetreuung 
 

Bei Übernachtung in 
der Zeit von 20.00 
Uhr bis 06.00 Uhr 

Sozialpädagogische 
Fachkraft / Erzieher 

6,50 €/Stunde 
1,73 € 
Sachaufwand 
4,77 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Sozialassistent 6,00 €/Stunde 
1,73 € 
Sachaufwand 
4,27 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Abschluss 560-Std. 
DJI Qualifizierung 

5,30 €/Stunde 
1,73 € 
Sachaufwand 
3,57 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

§ 7 Laufende Geldleistung 
(1) Die Tagespflegepersonen erhalten folgende laufende 

Geldleistung: 
Qualifikation der 
Tagespflegeperson 

Tagbetreuung 
 

Bei Übernachtung in 
der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 06.00 Uhr 

Sozialpädagogische 
Fachkraft / Erzieher 

7,40 €/Stunde 
2,23 € 
Sachaufwand 
5,17 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Sozialassistent 6,90 €/Stunde 
2,23 € 
Sachaufwand 
4,67 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Abschluss 560-Std. 
DJI Qualifizierung 

6,20 €/Stunde 
2,23 € 
Sachaufwand 
3,97 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 
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Abschluss 160-Std. 
DJI-Qualifizierung 
 

4,80 €/Stunde 
1,73 € 
Sachaufwand 
3,07 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Teilnahme 
DJI-Qualifizierung 
und mit Eignung 
nach bes. Prüfung 
 

4,00 €/Stunde 
1,73 € 
Sachaufwand 
2,27 € 
Betreuungsleistung 

 

 
Der nächsthöhere Stundensatz wird von dem Monat an gezahlt, in dem 
die entsprechende Abschlussprüfung bestanden worden ist. 
Ab dem 01.01.2022 und 01.01.2024 erhöht sich die Betreuungsleistung 
um jeweils 0,20 €/Stunde. Von der Erhöhung ist die „Teilnahme DJI-
Qualifizierung“ ausgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Bei Bestehen eines besonderen Unterstützungsbedarfs in der Person 
des betreuten Kindes erhält die Tagespflegeperson eine Geldleistung 
in Höhe von der doppelten Geldleistung zzgl. 2,00 € 
Betreuungsleistung je Tagstunde. Durch den erhöhten 
betreuerischen und pädagogischen Aufwand gelten dann zwei 

Abschluss 300-Std. 
DJI Qualifizierung 

5,95 €/Stunde 
2,23 € 
Sachaufwand 
3,72 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

Abschluss 160-Std. 
DJI-Qualifizierung 
 

5,70 €/Stunde 
2,23 € 
Sachaufwand 
3,47 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € 
Betreuungsleistung 

 
Der nächsthöhere Stundensatz wird von dem Monat an gezahlt, in dem 
die entsprechende Abschlussprüfung bestanden worden ist. 
Ab dem 01.01.2026 und 01.01.2028 erhöht sich die Betreuungsleistung 
um jeweils 0,20 €/Stunde. Von der Erhöhung ist die „Teilnahme DJI-
Qualifizierung“ ausgenommen. 
Grundlage zur Berechnung des Sachaufwandes ist der jeweils geltende 
Regelsatz für 0-5-jährige Kinder des Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites 
Buch (II) - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende, dividiert 
durch die durchschnittlichen Wochen pro Monat, dividiert durch 40 
Betreuungsstunden pro Woche, sowie eine gem. Anlage 2 der Satzung 
durchgeführte Anrechnung der Sätze der Kosten der Unterkunft. Die 
Kalkulation des Sachaufwandes ist Anlage 2 der Satzung für die 
Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Diese 
Berechnungsgrundlagen werden vom Geschäftsbereich Jugend jeweils 
zum 31.01. eines Jahres überprüft und bei Veränderung zum 01.01. des 
jeweiligen Jahres wirksam: Bei Veränderungen wird die 
Sachkostenpauschale automatisch angepasst. Erlangt die 
Tagespflegeperson die nächst höhere Qualifikationsstufe, so wird diese 
zum nächsten Monatsersten wirksam. 

(2) Für Kinder mit einem besonderen Unterstützungsbedarf können 
abgestuft nach Umfang des Bedarfes des Kindes zusätzliche 
Leistungen gewährt werden. Die Einstufung des Kindes erfolgt nach 
der pädagogischen Richtlinie in Ergänzung zur Satzung des 
Landkreises Helmstedt für die Förderung von Kindern in 
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Betreuungsplätze als belegt. Die Entscheidung zur Belegung und 
Zahlung obliegt dem Geschäftsbereich Jugend des Landkreises 
Helmstedt. 

 
 
 
 
 
(3) Die Geldleistung wird unabhängig vom Einsatzort der 

Tagespflegeperson in der genannten Höhe gezahlt. Eine 
Bezuschussung von Fahrtkosten erfolgt nicht. Jedoch können 
Fahrtzeiten nach Absatz 1 wie Betreuungszeiten vergütet werden, 
wenn diese als notwendig für die Betreuung des Kindes seitens der 
pädagogischen Fachkraft anerkannt werden. 

(4) Wird die Tagespflege im Haushalt der Eltern / Elternteile 
durchgeführt, entspricht die Höhe der laufenden Geldleistung dem 
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§23 Abs. 2 Nr. 2 SGB 
VIII). Für den Sachaufwand erfolgt keine Anerkennung. 

(5) Die Auszahlung der laufenden Geldleistung bei pauschalen 
Zahlungen erfolgt zum Ende des Betreuungsmonats. Die 
Abrechnung von Leistungsbogen erfolgt nach Eingang. Die 
Berechnung erfolgt auf der Grundlage der durchschnittlichen 
Jahresarbeitstage des Landes Niedersachsen. Bei der 
Eingewöhnung werden ausschließlich die tatsächlich geleisteten 
Betreuungsstunden vergütet. 

(6) Die Übernachtungspauschale wird nur bei tatsächlicher Betreuung 
geleistet. 

Tagespflegepersonen, die nicht im Landkreis Helmstedt tätig sind, 
erhalten die Förder- und Sachleistung, die für den Landkreis Helmstedt 
gültig ist. 
 

Kindertagespflege. Der besondere Unterstützungsbedarf wird in 3 
Stufen gefördert. 
1. Stufe – einfache Vergütung zzgl. 2,00 Euro Betreuungsleistung pro 
Stunde. 
2. Stufe – zweifache Vergütung, sowie zwei Plätze gelten als belegt. 
3. Stufe – zweifache Vergütung, zzgl. 2,00 Euro Betreuungsleistung 
pro Stunde, sowie zwei Plätze gelten als belegt.  
 

(3) Die Geldleistung wird unabhängig vom Einsatzort der 
Tagespflegeperson in der genannten Höhe gezahlt. Eine 
Bezuschussung von Fahrtkosten erfolgt nicht. Jedoch können 
Fahrtzeiten nach Absatz 1 wie Betreuungszeiten vergütet werden, 
wenn diese als notwendig für die Betreuung des Kindes seitens der 
pädagogischen Fachkraft anerkannt werden. 

(4) Wird die Tagespflege im Haushalt der Eltern / Elternteile durchgeführt, 
entspricht die Höhe der laufenden Geldleistung dem Betrag zur 
Anerkennung der Förderleistung (§23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII). Für den 
Sachaufwand erfolgt keine Anerkennung. 

(5) Die Auszahlung der laufenden Geldleistung bei pauschalen 
Zahlungen erfolgt zum Ende des Betreuungsmonats. Die Abrechnung 
von Leistungsbogen erfolgt nach Eingang. Die Berechnung der 
pauschalen Zahlung erfolgt auf Grundlage der durchschnittlichen 
Wochen pro Monat, somit also 4,33 Wochen pro Monat. Die 
Eingewöhnung wird pauschal mit 75 von Hundert der vereinbarten 
wöchentlichen Betreuungszeit vergütet. Die ersten 4 Wochen der 
Betreuungszeit gelten als Eingewöhnung. 

(6) Die Übernachtungspauschale, sowie die angrenzenden Randstunden 
von bis zu 2 Stunden werden nur bei tatsächlicher Betreuung 
geleistet. 

(7) Tagespflegepersonen, die nicht im Landkreis Helmstedt tätig sind, 
erhalten die Förder- und Sachleistung, die für den Landkreis 
Helmstedt gültig ist. 

(8) Die Tagespflegepersonen erhalten eine Stunde je vom Landkreis 
Helmstedt belegten Betreuungsplatz je Monat, für 
Dokumentationszwecke und Elterngespräche. Dieses gilt für 
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Tagespflegepersonen, die außerhalb des Landkreises Helmstedt, für 
den Landkreis Helmstedt tätig sind entsprechend. Die Stunde wird für 
jeden vollen Monat der Betreuung geleistet. 

(9) Die Entscheidung, die Auszahlung als pauschale Geldleistung oder 
nach Leistungsbogen obliegt der Entscheidung des Landkreises 
Helmstedt. 

§ 9 Fortzahlung der laufenden Geldleistung 
 
(1) Tagespflegepersonen erhalten bei Abwesenheit eine Fortzahlung der 

laufenden Geldleistung. Bei einer wöchentlichen Betreuungszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche, beträgt die Fortzahlung in jedem 
Kalenderjahr 25 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung der 
wöchentlichen Betreuungszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Fortzahlungsanspruch entsprechend. Die 
Tagespflegeperson erhält als Fortzahlungsanspruch für jeden vollen 
Monat in dem ein Betreuungsverhältnis besteht ein Zwölftel des 
Fortzahlungsanspruches. 

(2) Die Fortzahlung der laufenden Geldleistung für den Zeitraum der 
Abwesenheit der Tagespflegeperson erfolgt auf der Basis der 
bewilligten Betreuungszeiten. Sofern keine pauschalen 
Betreuungszeiten bewilligt worden sind, richtet sich die Fortzahlung 
der laufenden Geldleistung nach. der Anwesenheitszeit des Kindes, 
die das Kind tatsächlich betreut worden wäre, jedoch höchstens bis 
zum Erreichen der bewilligten Wochenstunden. 

(3) Jede Abwesenheit der Tagespflegeperson ist dem Landkreis 
Helmstedt unaufgefordert und unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

(4) Bei Abwesenheit des Kindes erfolgt eine Fortzahlung der Tagstunden 
an die Tagespflegeperson für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von bis zu zwei Wochen. Ab der dritten Woche prüft der Landkreis 
Helmstedt die Betreuungsbedingungen. Ist eine Wiederkehr des 
Kindes vorerst ausgeschlossen, wird die Geldleistung bis zur 
tatsächlichen Rückkehr eingestellt. Eine Fortzahlung der 
Geldleistung der Nachtstunden erfolgt bei Abwesenheit des Kindes 
nicht. 

§ 8 Fortzahlung der laufenden Geldleistung 
 
(1) Tagespflegepersonen erhalten bei Abwesenheit eine Fortzahlung der 

laufenden Geldleistung. Bei einer wöchentlichen Betreuungszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche, beträgt die Fortzahlung in jedem 
Kalenderjahr 25 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung der 
wöchentlichen Betreuungszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Fortzahlungsanspruch entsprechend. Die 
Tagespflegeperson erhält als Fortzahlungsanspruch für jeden vollen 
Monat in dem ein Betreuungsverhältnis besteht ein Zwölftel des 
Fortzahlungsanspruches. 

(2) Die Fortzahlung der laufenden Geldleistung für den Zeitraum der 
Abwesenheit der Tagespflegeperson erfolgt auf der Basis der 
bewilligten Betreuungszeiten. Sofern keine pauschalen 
Betreuungszeiten bewilligt worden sind, richtet sich die Fortzahlung 
der laufenden Geldleistung nach. der Anwesenheitszeit des Kindes, 
die das Kind tatsächlich betreut worden wäre, jedoch höchstens bis 
zum Erreichen der bewilligten Wochenstunden. 

(3) Jede Abwesenheit der Tagespflegeperson ist dem Landkreis 
Helmstedt unaufgefordert und unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

(4) Bei Abwesenheit des Kindes erfolgt eine Fortzahlung der Tagstunden 
an die Tagespflegeperson für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von bis zu zwei Wochen. Ab der dritten Woche prüft der Landkreis 
Helmstedt die Betreuungsbedingungen. Ist eine Wiederkehr des 
Kindes vorerst ausgeschlossen, wird die Geldleistung bis zur 
tatsächlichen Rückkehr eingestellt. Eine Fortzahlung der Geldleistung 
der Nachtstunden erfolgt bei Abwesenheit des Kindes nicht. 
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(5) Eine Förderung eines Kindes bei zwei Tagespflegepersonen ist 
ausgeschlossen, sofern es sich nicht um eine reine 
Abwesenheitsvertretung innerhalb der Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung nach Absatz 1 handelt. 

(6) Bei einem dauerhaften Wechsel eines betreuten Kindes von einer 
Tagespflegeperson zu einer zweiten wird bei Überschneidungen der 
Betreuungszeiträume lediglich die Vergütung der ersten 
Tagespflegeperson gezahlt, sofern kein begründeter Härtefall 
vorliegt, welcher einen Wechsel der Tagespflegeperson unbedingt 
erforderlich macht. 

(7) Sofern einer Tagespflegeperson die Fortführung einer Betreuung bis 
zum Ende des Bewilligungszeitraums aufgrund zwischenzeitlich 
eingetretener Umstände nicht mehr zumutbar ist, kann sie das 
Betreuungsverhältnis mit Mitteilung gegenüber dem Landkreis 
Helmstedt vorzeitig beenden. Ein Anspruch auf Fortzahlung der 
laufenden Geldleistung besteht für Zeiträume, die über den 
vorzeitigen Beendigungszeitpunkt laut Mitteilung der 
Tagespflegeperson hinausgehen, dann nicht mehr. 

(5) Eine Förderung eines Kindes bei zwei Tagespflegepersonen ist 
ausgeschlossen, sofern es sich nicht um eine reine 
Abwesenheitsvertretung innerhalb der Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung nach Absatz 1 handelt. 

(6) Bei einem dauerhaften Wechsel eines betreuten Kindes von einer 
Tagespflegeperson zu einer zweiten wird bei Überschneidungen der 
Betreuungszeiträume lediglich die Vergütung der ersten 
Tagespflegeperson gezahlt, sofern kein begründeter Härtefall 
vorliegt, welcher einen Wechsel der Tagespflegeperson unbedingt 
erforderlich macht. 

(7) Sofern einer Tagespflegeperson oder den Eltern die Fortführung einer 
Betreuung bis zum Ende des Bewilligungszeitraums aufgrund 
zwischenzeitlich eingetretener Umstände nicht mehr zumutbar ist, 
kann sie das Betreuungsverhältnis mit Mitteilung gegenüber dem 
Landkreis Helmstedt vorzeitig beenden. Ein Anspruch auf 
Fortzahlung der laufenden Geldleistung besteht für Zeiträume, die 
über den vorzeitigen Beendigungszeitpunkt laut Mitteilung der 
Tagespflegeperson hinausgehen, dann nicht mehr. 

(8) Die Tagespflegeperson erhält für jede Fortbildung von 8 
Unterrichtseinheiten einen zusätzlichen Abwesenheitstag. Dieses gilt 
für maximal 3 Fortbildungen. 

§ 10 Sozialversicherungsbeiträge 
 
(1) Die Erstattung bzw. Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge 

richtet sich nach §23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII. Die Auszahlung 
der Leistung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Tagespflegeperson 
unter Vorlage geeigneter Nachweise.  

(2) Geeignete Nachweise für Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung sind die 
Schreiben des Versicherungsträgers sowie Zahlungsbelege 
(Kontoauszug, Nachweis über ein Lastschriftmandat, etc.). Die 
Nachweise sind umgehend, dem Landkreis Helmstedt, vorzulegen.  

(3) Die Erstattung anerkannter Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie der Alterssicherung erfolgt monatlich. Die 
Erstattung der Beiträge wird bei einer durchgehenden Unterbrechung 

§ 9 Sozialversicherungsbeiträge 
 
(4) Die Erstattung bzw. Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge 

richtet sich nach §23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII. Die Auszahlung der 
Leistung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Tagespflegeperson unter 
Vorlage geeigneter Nachweise.  

(5) Geeignete Nachweise für Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung sind die 
Schreiben des Versicherungsträgers sowie Zahlungsbelege 
(Kontoauszug, Nachweis über ein Lastschriftmandat, etc.). Die 
Nachweise sind umgehend, dem Landkreis Helmstedt, vorzulegen.  

(6) Die Erstattung anerkannter Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie der Alterssicherung erfolgt monatlich. Die 
Erstattung der Beiträge wird bei einer durchgehenden Unterbrechung 
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der Tagespflegetätigkeit von mehr als vier Wochen seitens des 
Landkreises Helmstedt geprüft. Wird festgestellt, dass die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit und eine Betreuungsleistung zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, so wird die Zahlung eingestellt. 

 

der Tagespflegetätigkeit von mehr als vier Wochen seitens des 
Landkreises Helmstedt geprüft. Wird festgestellt, dass die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit und eine Betreuungsleistung zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, so wird die Zahlung eingestellt. 

 
§ 11 Renovierungs- und Ausstattungsbeihilfe 
 
(1) Bei Erwerb und bei Verlängerung der Pflegeerlaubnis der im 

Landkreis Helmstedt tätigen Tagespflegeperson kann eine Beihilfe 
zur Renovierung und Ausstattung in Höhe von 250,00 Euro beantragt 
werden. 

(2) Die Verwendung der Beihilfe ist auf einem gesonderten Vordruck des 
Landkreises Helmstedt nachzuweisen. 

(3) Bei nicht vollständiger Verwendung der Beihilfe, ist der 
Differenzbetrag von der Tagespflegeperson zurückzuzahlen. 

(4) Beendet die Tagespflegeperson vor Ablauf der erneuten 
Verlängerung von 5 Jahren der Pflegeerlaubnis ihre Tätigkeit, so ist 
pro Jahr 1/5 der Beihilfe zurückzuzahlen. Es werden nur volle Jahre 
zurückgefordert. 

 

§ 10 Renovierungs- und Ausstattungsbeihilfe 
 
(1) Bei Erwerb oder bei Verlängerung der Pflegeerlaubnis der im 

Landkreis Helmstedt tätigen Tagespflegeperson kann einmalig eine 
Beihilfe zur Renovierung und Ausstattung in Höhe von bis zu 250,00 
Euro beantragt werden. 

(2) Die Verwendung der Beihilfe ist auf einem gesonderten Vordruck des 
Landkreises Helmstedt nachzuweisen. 

(3) Bei nicht vollständiger Verwendung der Beihilfe, ist der 
Differenzbetrag von der Tagespflegeperson zurückzuzahlen. 

(4) Beendet die Tagespflegeperson vor Ablauf der erneuten 
Verlängerung von 5 Jahren der Pflegeerlaubnis ihre Tätigkeit, so ist 
pro Jahr 1/5 der Beihilfe zurückzuzahlen. Es werden nur volle Jahre 
zurückgefordert. 

§ 12 Arbeitsgruppentreffen 
 
Für die Teilnahme an mindestens zwei Arbeitsgruppentreffen im Jahr 
wird pro Sitzung und Tagespflegeperson im Sinne von § 3 Abs. 1 eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 € gezahlt, maximal jedoch 
70,00 € pro Kalenderjahr. Die Nachweise (Anwesenheitslisten) sind 
dem Landkreis Helmstedt bis zum 31.12. des betreffenden 
Kalenderjahres zu erbringen. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich 
zum Ende des Kalenderjahres. 
 

§ 11 Vergütung von Arbeitsgruppentreffen 
 
Für die Teilnahme an mindestens zwei Arbeitsgruppentreffen im Jahr 
wird pro Sitzung und Tagespflegeperson im Sinne von § 3 Abs. 1 eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 € gezahlt, maximal jedoch 
70,00 € pro Kalenderjahr. Die Nachweise (Anwesenheitslisten) sind 
dem Landkreis Helmstedt bis zum 31.12. des betreffenden 
Kalenderjahres zu erbringen. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich 
zum Ende des Kalenderjahres. 
 

 § 12 Vertretungsregelung 
Die Vertretung von Kindertagespflegepersonen sind in der der 
pädagogischen Richtlinie in Ergänzung zur Satzung des Landkreises 
Helmstedt für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege geregelt 
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§ 13 Kostenbeitragspflicht 
 
Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird gemäß § 90 
Abs. 1 Nr. 3 SBG VIII ein öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag erhoben. 
Die Höhe und Fälligkeit des Kostenbeitrags werden mit Bescheid 
festgesetzt. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der in 
Anlage 1 dieser Satzung aufgeführten Kostenbeitragstabelle. Der 
errechnete monatliche Kostenbeitrag wird kaufmännisch auf volle Euro 
gerundet. 

§ 13 Kostenbeitragspflicht 
 
Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in 
Kindertagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird gemäß § 90 Abs. 1 
Nr. 3 SBG VIII ein öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag erhoben. Die 
Höhe und Fälligkeit des Kostenbeitrags werden mit Bescheid 
festgesetzt. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der in 
Anlage 1 dieser Satzung aufgeführten Kostenbeitragstabelle. Der 
errechnete monatliche Kostenbeitrag wird kaufmännisch auf volle Euro 
gerundet. 

§ 14 Kostenbeitragsschuldner 
 
Kostenbeitragsschuldner sind die mit dem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft zusammenlebenden Personensorgeberechtigten. 
Mehrere Kostenbeitragsschuldner haften dem Landkreis Helmstedt 
gegenüber als Gesamtschuldner. 
 

§ 14 Kostenbeitragsschuldner 
 
Kostenbeitragsschuldner sind die mit dem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft zusammenlebenden Eltern. Mehrere 
Kostenbeitragsschuldner haften dem Landkreis Helmstedt gegenüber 
als Gesamtschuldner. 
 

§ 15 Einkommen  
 

(1) Für die Inanspruchnahme des Angebots der Kindertagespflege wird 
von den mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenlebenden Personensorgeberechtigten ein pauschalisierter 
und einkommensabhängiger Kostenbeitrag abhängig von den 
bewilligten Betreuungsstunden gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII 
gefordert. 

Als Einkommen gilt das erzielte durchschnittliche monatliche 
Nettoeinkommen sowie Lohnersatzleistungen der ersten drei Monate 
seit Beginn der Betreuung. 

§ 15 Einkommen  
 

(1) Für die Inanspruchnahme des Angebots der Kindertagespflege wird 
von den mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenlebenden Eltern ein pauschalierter und 
einkommensabhängiger Kostenbeitrag abhängig von den bewilligten 
Betreuungsstunden gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII gefordert. 

(2) Als Einkommen gilt vom Grundsatz her das erzielte monatliche 
Nettoeinkommen, sowie Lohnersatzleistungen seit Beginn der 
Betreuung. 

(3) Bei variablem monatlichem Nettoeinkommen, werden die ersten drei 
Monate seit Beginn der Betreuung zugrunde gelegt und ein 
Durchschnitt gebildet. 

(4) Ist das monatliche Nettoeinkommen auch bei Beginn der Betreuung 
zu den vorherigen Monaten unverändert, so kann auch das 
Nettoeinkommen der Vormonate als Grundlage genommen werden. 

§ 16 Ermittlung des Kostenbeitrags 
 

§ 16 Ermittlung des Kostenbeitrags 
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(1) Der Kostenbeitrag ist nach dem Einkommen sowie der 
durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit gestaffelt. 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Zuordnung der jeweiligen Einkommensstufen erfolgt mit Vorlage 
geeigneter Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen, 
Elterngeldbescheid, SGB- Bescheid, Nachweis über den Erhalt von 
Krankengeld, Rentenbescheid, etc.) der ersten 3 Monate seit 
Betreuungsbeginn oder dem Einverständnis mit der Höchststufe. 

(3) Personensorgeberechtigte, die ihr Einkommen nicht innerhalb von 
sechs Wochen nach Betreuungsbeginn mit Vorlage des ersten 
Einkommensnachweises erklären, zahlen die Höchststufe der 
jeweiligen Betreuungsform solange bis die Vorlage entsprechender 
Nachweise erfolgt. 

(4) Sämtliche Änderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Personensorgeberechtigten mit Auswirkung auf die 
Höhe des Kostenbeitrags sind dem Landkreis Helmstedt von diesen 
unaufgefordert und unverzüglich nachzuweisen. 

 

(1) Der Kostenbeitrag ist nach dem Nettoeinkommen der im Haushalt 
lebenden Eltern, sowie der Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen gestaffelt. 

(2) Die Berechnung des pauschalen Kostenbeitrages erfolgt auf Basis 
der durchschnittlichen Jahresarbeitstage des Landes Niedersachsen, 
damit also 4,23 Wochen pro Monat und der durchschnittlichen 
wöchentlichen Betreuungszeit. 
 

(3) Die erste Zuordnung der jeweiligen Einkommensstufen erfolgt mit 
Vorlage geeigneter Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen, 
Elterngeldbescheid, SGB- Bescheid, Nachweis über den Erhalt von 
Krankengeld, Rentenbescheid, etc.) der ersten 3 Monate seit 
Betreuungsbeginn oder dem erklärtem Einverständnis mit der 
Höchststufe. 

(4) Eltern, die ihr Einkommen nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Betreuungsbeginn mit Vorlage des ersten Einkommensnachweises 
erklären, zahlen die Höchststufe der jeweiligen Betreuungsform 
solange bis die Vorlage entsprechender Nachweise erfolgt. 
 

(5) Sämtliche Änderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Eltern mit Auswirkung auf die Höhe des 
Kostenbeitrags sind dem Landkreis Helmstedt von diesen 
unaufgefordert und unverzüglich nachzuweisen. 

(6) Eine erneute Überprüfung der Einkommensverhältnisse kann auch im 
Laufe der Betreuungszeit oder bei Änderungen des 
Betreuungsverhältnisses erfolgen. 

§ 17 Erhebung des Kostenbeitrags 
 
(1) Der Kostenbeitrag ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das 

Kind der Betreuung fern bleibt und der Platz des Kindes freigehalten 
wird ebenso bei Abwesenheitszeiten der Tagespflegeperson nach § 
8 (1). 

(2) Bei der Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen 
Betreuungszeit werden Nachtbetreuungsstunden zur Hälfte 
angerechnet.  

§ 17 Erhebung des Kostenbeitrags 
 
(1) Der Kostenbeitrag ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das 

Kind der Betreuung fernbleibt und der Platz des Kindes freigehalten 
wird ebenso bei Abwesenheitszeiten der Tagespflegeperson nach § 
8 (1). 
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(3) Der Kostenbeitrag für Eingewöhnungsmonate wird aufgrund der 
geleisteten Betreuungsstunden ermittelt. Die Höhe des 
Kostenbeitrags bestimmt sich aus der Anlage 1. 

(4) Für die Inanspruchnahme einer Ersatztagespflegeperson wird kein 
zusätzlicher Kostenbeitrag von den Personensorgeberechtigten 
erhoben. 

(5) Bei verspätetem Eingang der Mitteilung über das vorzeitige Ende der 
Tagespflege kann der Kostenbeitrag von den 
Personensorgeberechtigten bis zum Ablauf des ursprünglich 
bewilligten Betreuungszeitraumes gefordert werden. 

(2) Der Kostenbeitrag für die Eingewöhnungszeit wird auf 75 von Hundert 
der wöchentlichen beantragen Betreuungszeit festgesetzt. Die Höhe 
des Kostenbeitrags bestimmt sich aus der Anlage 1. 

(3) Für die Inanspruchnahme einer Ersatztagespflegeperson wird kein 
zusätzlicher Kostenbeitrag von den Eltern erhoben. 

 
(4) Bei verspätetem Eingang der Mitteilung über das vorzeitige Ende der 

Tagespflege kann der Kostenbeitrag von den Eltern bis zum Ablauf 
des ursprünglich bewilligten Betreuungszeitraumes gefordert werden. 

§ 18 Geschwisterermäßigung 
 
(1) Werden mehrere Kinder eines Haushalts gleichzeitig kostenpflichtig 

in Kindertagespflege bzw. in einer Kindertagesstätte betreut, so 
ermäßigt sich der Kostenbeitrag für das zweite Kind auf die Hälfte 
des Beitrags laut Kostenbeitragstabelle. Ab dem dritten Kind wird 
kein Kostenbeitrag erhoben. Die Ermäßigung darf die für die 
Betreuung der Geschwisterkinder zu zahlenden Gebühren nicht 
übersteigen. 

(2) Die Bestimmung der Reihenfolge der Kinder zur Ermittlung des 
Kostenbeitrags nach Absatz 1 richtet sich ausschließlich nach den 
Geburtsdaten der Kinder. 
 

(3) Die Personensorgeberechtigten haben dem Landkreis Helmstedt 
jede Änderung der Betreuungsverhältnisse der Kinder mit 
Auswirkung auf die Geschwisterermäßigung unaufgefordert und 
unverzüglich mitzuteilen. 

§ 18 Geschwisterermäßigung 
 

(1) Werden mehrere Kinder eines Haushalts gleichzeitig kostenpflichtig in 
Kindertagespflege bzw. in einer Kindertagesstätte betreut, so 
ermäßigt sich der Kostenbeitrag für das zweite Kind auf die Hälfte des 
Beitrags laut Kostenbeitragstabelle. Ab dem dritten Kind wird kein 
Kostenbeitrag erhoben. Die Ermäßigung darf die für die Betreuung der 
Geschwisterkinder zu zahlenden Gebühren nicht übersteigen. 

 
(2) Die Bestimmung der Reihenfolge der Kinder zur Ermittlung des 

Kostenbeitrags nach Absatz 1 richtet sich ausschließlich nach den 
Geburtsdaten der Kinder. 

(3) Die Eltern haben dem Landkreis Helmstedt jede Änderung der 
Betreuungsverhältnisse der Kinder mit Auswirkung auf die 
Geschwisterermäßigung unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 

§ 19 Erlass des Kostenbeitrags 
 
(1) In begründeten Einzelfällen kann von der Erhebung des 

Kostenbeitrags abgesehen werden. 
(2) Ist der Kostenbeitragspflichtige finanziell nicht in der Lage den 

Kostenbeitrag zu leisten, kann dieser auf Antrag gem. § 90 SGB VIII 
ganz oder teilweise erlassen werden, sofern dem 
Kostenbeitragspflichtigen die Belastung nach § 90 SGB VIII nicht 

§ 19 Erlass des Kostenbeitrags 
 
(1) In begründeten Einzelfällen kann von der Erhebung des 

Kostenbeitrags abgesehen werden. 
(2) Ist der Kostenbeitragspflichtige finanziell nicht in der Lage den 

Kostenbeitrag zu leisten, kann dieser auf Antrag gem. § 90 SGB VIII 
ganz oder teilweise erlassen werden, sofern dem 
Kostenbeitragspflichtigen die Belastung nach § 90 SGB VIII nicht 
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zuzumuten ist, entfällt die Kostenbeitragspflicht für die Dauer des 
nachgewiesenen Leistungsbezuges.  

(3) Für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und die aus 
besonderem Grund in der Kindertagespflege betreut werden, werden 
bis zur Einschulung keine Kostenbeiträge erhoben. Die 
Beitragsfreiheit beginnt mit dem Monat, in dem das Kind das dritte 
Lebensjahr vollendet. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit besteht für 
eine maximale Betreuungszeit von bis zu 8 Stunden täglich bzw. 40 
Stunden wöchentlich unter der Voraussetzung, dass Eltern 
schriftliche Nachweise darüber vorlegen, dass für das 
Tagespflegekind kein Kindergartenplatz vorhanden ist und somit der 
Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung nicht 
erfüllt ist. 

zuzumuten ist, entfällt die Kostenbeitragspflicht für die Dauer des 
nachgewiesenen Leistungsbezuges.  

(3) Für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und die aus 
besonderem Grund in der Kindertagespflege betreut werden, werden 
bis zur Einschulung keine Kostenbeiträge erhoben. Die 
Beitragsfreiheit beginnt mit dem Monat, in dem das Kind das dritte 
Lebensjahr vollendet. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit besteht für 
eine maximale Betreuungszeit von bis zu 8 Stunden täglich bzw. 40 
Stunden wöchentlich unter der Voraussetzung, dass Eltern 
schriftliche Nachweise darüber vorlegen, dass für das 
Tagespflegekind kein Kindergartenplatz vorhanden ist und somit der 
Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung nicht 
erfüllt ist. 

§ 20 Einsatz zweckgleicher Leistungen 
 
(1) Neben dem Einkommen haben Elternteile sowohl 

Kinderbetreuungsleistungen bei Bezug von 
Berufsausbildungsbeihilfe als auch Kinderbetreuungskosten gemäß 
§ 87 Drittes Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung (SGB III) - als 
zweckgleiche Leistung zur Kindertagespflege einzusetzen. 

(2) Der Kinderbetreuungszuschlag gemäß § 14b 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ist außerhalb der 
regulären Öffnungszeit der Kindertagesstätte zur Finanzierung der 
Betreuung des Kindes in Kindertagespflege einzusetzen.  

 

§ 20 Einsatz zweckgleicher Leistungen 
 
(1) Neben dem Einkommen haben Elternteile sowohl 

Kinderbetreuungsleistungen bei Bezug von Berufsausbildungsbeihilfe 
als auch Kinderbetreuungskosten gemäß § 87 Drittes Buch 
Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung (SGB III) - als zweckgleiche 
Leistung zur Kindertagespflege einzusetzen. 

(2) Der Kinderbetreuungszuschlag gemäß § 14b 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ist außerhalb der 
regulären Öffnungszeit der Kindertagesstätte zur Finanzierung der 
Betreuung des Kindes in Kindertagespflege einzusetzen.  

 
§ 21 Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
 
(1) Die Antragssteller/innen haben  

1. die für die Förderung der Tagespflege und Festsetzung eines 
Kostenbeitrags erheblichen Tatsachen anzugeben und auf 
Verlangen des Jungendhilfeträgers der Erteilung der erforderlichen 
Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. 
2. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des 
Jugendhilfeträgers vorzulegen. 

§ 21 Auskunfts- und Mitwirkungspflichten der Antragstellenden 
 
(1) Die Antragssteller/innen haben  

1. die für die Förderung der Tagespflege und Festsetzung eines 
Kostenbeitrags erheblichen Tatsachen anzugeben und auf Verlangen 
des Jungendhilfeträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte 
durch Dritte zuzustimmen. 
2. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des 
Jugendhilfeträgers vorzulegen. 
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3. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich 
sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen 
abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Hierzu zählen 
insbesondere 
- Wegfall oder Änderung des nachgewiesenen individuellen 
Betreuungsbedarfes 
- Änderung der Betreuungszeiten 
-Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
- Änderung der finanziellen Verhältnisse 
-Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts 

(2) Die Antragssteller/innen sollen auf Verlangen des Landkreises 
Helmstedt zur mündlichen Erörterung des Antrags persönlich 
erscheinen. 

3. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich 
sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen 
abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Hierzu zählen 
insbesondere 
- Wegfall oder Änderung des nachgewiesenen individuellen 
Betreuungsbedarfes 
- Änderung der Betreuungszeiten 
-Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
- Änderung der finanziellen Verhältnisse 
-Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts 

(2) Die Antragssteller/innen sollen auf Verlangen des Landkreises 
Helmstedt zur mündlichen Erörterung des Antrags persönlich 
erscheinen. 

§ 22 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt nach Beschluss des Kreistages des Landkreises 

Helmstedt zum 01.01.2020 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Helmstedt über die 

Förderung von Kindern in Kindertagespflege i. d. F. vom 12.12.2018 
mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. 

 

§ 22 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt nach Beschluss des Kreistages des Landkreises 

Helmstedt zum 01.01.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Helmstedt über die 

Förderung von Kindern in Kindertagespflege i. d. F. vom 11.12.2019 
mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. 
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Anhang  

Betreuungsvereinbarung zwischen Eltern und Kindertagespflegeperson 

Hinweise zur Sicherheit und zum Unfallschutz 

 

Im folgenden Text sind mit „Eltern“ auch Elternteile, Großeltern und Pflegeeltern, d.h. 
Erziehungsberechtigte in Haushaltsgemeinschaft mit dem Kind, gemeint. 
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Einleitung 

Der Landkreis Helmstedt als örtlicher Träger der Jugendhilfe ist für die Erteilung von Pflegeerlaubnissen 
gemäß § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) verantwortlich und stellt die pädagogische 
Beratung und fachliche Begleitung von Kindertagespflegepersonen sicher. 

Die Kindertagespflege Fachberatung des Landkreises Helmstedt nimmt sowohl die Beratung der 
Kindertagespflegepersonen als auch die Beratung der Eltern wahr und unterstützt bei der Vermittlung von 
Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege. 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 
Der gesetzliche Rahmen der Kindertagespflege ergibt sich aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) – 
Achtes Buch (VIII) und dem Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege (NKiTaG). 
Die §§ 22,23 und 24 SGB VIII regeln die Grundsätze der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, die Förderung in Kindertagespflege und den Anspruch 
auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.  
§ 43 SGB VIII befasst sich mit der Erlaubnis zur Kindertagespflege. 
Das NKiTaG trifft in den §§ 1-5 (Allgemeine Vorschriften) Aussagen zum Zweck und dem 
Anwendungsbereich des Gesetzes, dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den Grundsätzen für die 
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags, sowie zu Räumen, Ausstattung und zum 
Rauchverbot.  
Die §§ 18 und 19 NKiTaG beschreiben, welche Voraussetzungen Kindertagespflegepersonen für 
die Ausübung der Tätigkeit mitbringen müssen und welche Punkte bei der Zusammenarbeit von 
Kindertagespflegepersonen zu beachten sind. 
Eine Übergangsregelung zu den §§ 18 und 19 ist in § 39 NKiTaG regelt. 
 

2. Formen der Kindertagespflege 
Kindertagespflege kann in unterschiedlichen Formen angeboten und durch den Landkreis 
Helmstedt gefördert werden. 
a. Betreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson 
b. Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson in anderen geeigneten Räumen 
c. Betreuung in einer Großtagespflegestelle (Zusammenschluss mehrerer 

Kindertagespflegepersonen) in der Regel in anderen geeigneten Räumen; 
Mindestens eine der Kindertagespflegepersonen sollte bereits länger als ein Jahr tätig sein 

d. Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson im Haushalt der Eltern 
 

3. Eignung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen 
Die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson setzt eine grundlegende pädagogische Eignung voraus. 
Die Eignungsfeststellung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII erfolgt durch die 
Kindertagespflege Fachberatung im GB Jugend. 
Nur die Betreuung durch eine Kindertagespflegepersonen mit einer gültigen Pflegeerlaubnis kann 
aus Jugendhilfemitteln gefördert werden.  
Die Pflegeerlaubnis wird in der Regel für die Dauer von fünf Jahren für bis zu fünf gleichzeitig 
anwesenden fremden Kindern, ggf. versehen mit Nebenbestimmungen, erteilt. 
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Die Erteilung einer Pflegeerlaubnis erfolgt auf schriftlichen Antrag an den Geschäftsbereich Jugend 
des Landkreises Helmstedt. 
 
a. Eignungsfeststellung (erste Pflegeerlaubnis) 

- Persönliches Bewerbungsgespräch mit Vorlage u.a. eines Lebenslaufes, eines Nachweises 
über mindestens den Hauptschulabschluss, ggf. Nachweis über mindestens den B1 
Sprachkurs 

- Vorlage des Bewerberbogens mit Einverständniserklärung zum Abgleich von Informationen 
zur eignen Person mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst des GB Jugend 

- Vorlage eines erweiterten behördlichen Führungszeugnisses der/des Bewerberin/s und 
aller im Haushalt lebenden Personen, welche das fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben 

- Vorlage eines ärztlichen Attests der/des Bewerberin/s und aller im Haushalt lebenden 
Personen, welche das fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben 

- Nachweis über die Belehrung gemäß § 34 Abs.5a Infektionsschutzgesetz-IfSG- 
(Hygienebelehrung)  

- Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe am Kind-Kurses 
- Nachweis über eine pädagogische Ausbildung gemäß § 18 Abs.1 NKiTaG und/oder den 

erfolgreichen Abschluss einer Qualifizierung in der Kindertagespflege im Umfang von 
mindestens 160 UE nach DJI  

- Vorlage einer pädagogischen Konzeption zur Kindertagespflege 
 

b. Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

- Die Kindertagespflegeperson nimmt regelmäßig an Fortbildungsangeboten aus den 
Angeboten der Kindertagespflege Fachberatung im GB Jugend oder fachlich geeigneten 
Fortbildungen anderer Anbieter im Umfang von 24 UE pro Jahr teil 

- Teilnahme an mindestens zwei Arbeitsgruppentreffen der Kindertagespflegepersonen im 
Landkreis Helmstedt pro Jahr.  

- Zulassen von angemeldeten und anlassbezogenen unangemeldeten Hausbesuchen durch 
die Kindertagespflege Fachberatung 

- Kooperation mit den Eltern, Durchführen von halbjährlichen Elterngesprächen zum 
Entwicklungsstand der Kinder, Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der 
betreuten Kinder 

- Teilnahme an mindestens zwei Fachgesprächen mit der Kindertagespflege Fachberatung 
pro Jahr 
 

c. Verlängerung/ Neuerteilung der Pflegeerlaubnis 

Die Verlängerung/Neuerteilung einer Pflegeerlaubnis erfordert eine Antragsfrist von 
mindestens 3 Monaten vor Ablauf der vorangegangenen Pflegeerlaubnis. 
Sie ist schriftlich einzureichen. 
Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: 
- Nachweis der Fortschreibung des pädagogischen Konzeptes 
- Vorlage von aktuellen Führungszeugnissen und ärztlichen Attesten (nicht älter als ein Jahr) 
- Nachweise über die regelmäßige Teilnahme an den Fortbildungen (24 UE pro Jahr), an den 

Erste-Hilfe am Kind-Kursen (alle 2-2,5 Jahre) und der Folgebelehrungen gemäß § 43 Abs.4 
IfSG 

- Nachweis über die regelmäßige Teilnahme an den Arbeitsgruppentreffen 
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Die Nichteinhaltung der Voraussetzungen zur Verlängerung/ Neuerteilung der Pflegeerlaubnis 
kann zum Versagen der Pflegeerlaubnis führen. 

d. Qualifizierung / Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 

- Die Mindestanforderung zur Erteilung einer Pflegeerlaubnis an die Qualifikation einer 
Kindertagespflegeperson liegt bei 160 UE nach DJI 

- Zur Steigerung der Betreuungsqualität fördert der Landkreis Helmstedt ausschließlich 
Qualifizierungsmaßnahmen im Umfang ab 300 UE nach QHB 

- Qualifizierungsmaßnahmen, welche in Präsenz durchgeführt werden, werden zu 100% 
finanziert; Qualifizierungsmaßnahmen im Onlineformat werden zu 50% finanziert. 

- Es werden nur Qualifizierungsmaßnahmen zertifizierter Bildungsträger anerkannt und 
finanziert. 
 

e. Fortbildungen 

Der Landkreis Helmstedt als örtlicher Träger soll dafür Sorge tragen, dass sich die 
Kindertagespflegepersonen regelmäßig mit mindestens 24 UE fachlich fortbilden. 
Folgende Fortbildungsangebote können genutzt werden: 
- Fortbildungsangebote durch die Kindertagespflege Fachberatung des Landkreises 

Helmstedt oder durch vom Landkreis Helmstedt beauftragte freie Träger 
- Fortbildungsangebote des Familienservice Wolfsburg e.V. in Kooperation mit dem 

Landkreis Helmstedt 
- Ebenfalls als Fortbildungen anerkannt werden Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des 

DJI oder des QHB 
- Fortbildungen anderer Anbieter können genutzt und anerkannt werden, sofern die Inhalte in 

eindeutigem Zusammenhang mit der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson stehen. Die 
Prüfung der Anerkennungsfähigkeit der Inhalte und die Entscheidung über eine mögliche 
Kostenübernahme obliegt der Kindertagespflege Fachberatung 
 
 

4. Inklusion in der Kindertagespflege 
a. Für Kinder mit einem besonderen Unterstützungsbedarf können abgestuft nach Umfang des 

Bedarfes des Kindes zusätzlichen Leistungen gewährt werden. Es sind drei Stufen vorgesehen. 
Die Vergütung der zusätzlichen Leistungen ergibt sich aus § 8 Laufende Geldleistungen der 
Satzung zur Kindertagespflege des Landkreises Helmstedt. 

b. Die Feststellung und Einstufung des besonderen Unterstützungsbedarfes für ein Kind obliegen 
dem GB Jugend des Landkreises Helmstedt.  
Die Feststellung + Einstufung ist durch geeignete Nachweise (ärztliche Atteste; Berichte über 
Fördermaßnahmen etc.) zu belegen 

c. Bei Vorliegen eines besonderen Unterstützungsbedarfes für ein Kind sind halbjährlich 
Entwicklungsbeschreibungen im Zusammenwirken, der Eltern, der Kindertagespflegeperson 
und der KTP Fachberatung zu erstellen. 

d. Die Prüfung der Geeignetheit der Kindertagespflegeperson zur Betreuung eines speziellen 
Kindes mit besonderem Unterstützungsbedarf obliegt dem GB Jugend des Landkreises 
Helmstedt.  
Die Kindertagespflegeperson soll über eine pädagogische Ausbildung, eine Zusatzqualifikation 
für die Betreuung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf und/oder in der 
Sprachförderung verfügen. 
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5. Räumlichkeiten für die Kindertagespflege 
a. Die Räumlichkeiten, in denen Kindertagespflege stattfindet müssen grundsätzlich sauber und 

kindersicher sein. Die Kindertagespflegeperson hat eigenverantwortlich die Sauberkeit, die 
Sicherheit und den Unfallschutz in den genutzten Räumen sicherzustellen (siehe Hinweise zur 

Sicherheit und zum Unfallschutz und den Ratgeber für Tagespflegepersonen „Kindertagespflege 

– damit es allen gut geht“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.). Findet die 
Kindertagespflege im Haushalt der Eltern statt, obliegt die Verantwortung hierfür den Eltern. 

b. Die Räumlichkeiten sollen genügend Platz bieten, dass sich die Tageskinder ihren Bedürfnissen 
entsprechend entfalten können. Für jedes Kind muss ein individueller Schlafplatz vorhanden 
sein. 

c. Kindertagespflege soll nach Möglichkeit in ebenerdigen Räumen durchgeführt werden. Eine 
Betreuung in Räumlichkeiten im 1. OG ist möglich. Betreuung ab dem 2. OG und höher ist für 
die Betreuung von fünf gleichzeitig anwesenden Kindern nicht geeignet. 

d. Bei Betreuung in anderen Räumlichkeiten, insbesondere bei Großtagespflege, ist immer eine 
Nutzungsänderung zu beantragen. 

e. Findet die Kindertagespflege in angemieteten Räumen statt, ist die Zustimmung des 
Vermieters erforderlich. Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter ist sinnvoll. 

f. Großtagespflegestellen müssen über mindestens einen separaten Betreuungs- und Schlafraum 
verfügen. 

g. Außenflächen, welche für die Kindertagespflege genutzt werden, müssen gegen Unfälle 
gesichert sein (siehe Hinweise zur Sicherheit und Unfallschutz). Ein Verlassen des 
Außengeländes darf für die Kinder nicht möglich sein, ebenso muss das Außengelände für 
Fremde unzugänglich sein. 

h. Ist keine Außenfläche vorhanden, sollen öffentliche Spielplätze oder Grünflächen in 
erreichbarer Nähe sein. Die Kindertagespflegeperson muss im Straßenverkehr und beim 
Besuch eines Spielplatzes/einer Grünfläche potentielle Gefahrenquellen für die Kinder im Blick 
haben. 
 

6. Kinderschutz in der Kindertagespflege 
Die Kindertagespflegeperson erklärt gegenüber dem GB Jugend schriftlich, dass sie den 
Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII wahrnimmt. Die schriftliche Erklärung erfolgt auf dem vom 
Landkreis Helmstedt vorgegebenen Vordruck. 
Die Kindertagespflegeperson hat einen Anspruch auf Beratung durch den GB Jugend, um eine 
Einschätzung einer möglichen Kindewohlgefährdung vorzunehmen. Die Kindertagespflegeperson 
kennt den Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (8a SGB VIII) für 
Kindertagespflegepersonen im Landkreis Helmstedt und handelt danach. 
 

7. Mitwirkungspflichten der Kindertagespflegeperson gegenüber der Fachberatung 
a. Betreuungsvereinbarung 

Die Kindertagespflegeperson schließt für jedes Betreuungsverhältnis mit den Eltern eine 
Betreuungsvereinbarung ab.  
Die geschlossene Betreuungsvereinbarung ist den Eltern in Kopie auszuhändigen. 
Die Betreuungsvereinbarung der Kindertagespflege Fachberatung im Landkreis Helmstedt kann 
genutzt werden (siehe Anhang). 
 



Geschäftsbereich Jugend 

Kindertagespflege Fachberatung 

-51.323- 
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b. Meldung von Kindern selbstzahlender Eltern und externer Kommunen 

Die Kindertagespflegepersonen haben die Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung von betreuten 
Kindern selbstzahlender Eltern bzw. von Kindern aus Kommunen, die nicht zum Landkreis 
Helmstedt gehören. 
Folgende Informationen sind zur Prüfung der Belegung dem GB Jugend anzugeben: 
Vorname + Initiale des Nachnamens, Geburtsmonat + Geburtsjahr, Wohnort, 
Betreuungszeitraum + Betreuungsumfang 
 

8. Vertretungsmodelle in der Kindertagespflege 
Der Landkreis Helmstedt soll gemäß § 23 Abs.4 SGB VIII Vertretungsmöglichkeiten für 
Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen schaffen. 
Aktuell bietet der Landkreis Helmstedt in Einzelfällen das sogenannte „Minijob-Modell“ an. 
Grundsätzlich ist die Erweiterung des Angebots von unterschiedlichen Vertretungsmodellen im 
Zusammenwirken mit den im Landkreis Helmstedt tätigen Kindertagespflegepersonen das erklärte 
Ziel. 
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Kriterien zur Einstufung für die Gewährung von zusätzlichen Leistungen für Kinder mit einem besonderen 

Unterstützungsbedarf 

Stufen Kriterien zur Erfassung des besonderen 
Unterstützungsbedarfs des Kindes 
 

Eignungskriterien für Kindertagespflegepersonen 
zum Erhalt der zusätzlichen Leistungen 

Stufe 1 - Sprachentwicklungsverzögerung in Folge 
einer Schwerhörigkeit des Kindes 

- Sprachentwicklungsverzögerung bei 
Migrationshintergrund der Familie des Kindes 

- Kinder aus Familien mit Unterstützungsbedarf 
im erzieherischen Bereich (z.B. SPFH in der 
Familie) 

- Nachweis der Teilnahme an mindestens einer 
Fortbildung zum Thema Sprachförderung 

- Nachweis der Teilnahme am 
Qualifizierungsmodul „Arbeit mit Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf“ 

- KTTPs mit einem beruflichen Abschluss in einem 
päd. Beruf (z.B. Sozialassistent*in, Erzieher*in) 

- Vorhalten von besonderem Spielmaterial zur 
Sprachförderung 
 

Stufe 2 - Schwere Sprachentwicklungsverzögerung in 
Folge von Schwerhörigkeit oder 
Gehörlosigkeit des Kindes 

- Bestehen von Entwicklungsverzögerungen in 
mehr als zwei Entwicklungsbereichen: z.B. 
Wahrnehmungsstörungen, 
Sinnesbeeinträchtigungen, verzögerte 
motorische Entwicklung 

- Förderung des Kindes durch andere Stellen, 
wie: Frühförderung, Physiotherapie, 
Logopädie 

- Chronische Erkrankungen des Kindes: 
Epilepsie, Neurodermitis, Allergien 
 

- Nachweis der Teilnahme an mindestens einer 
Fortbildung zum Thema Sprachförderung 

- Nachweis der Teilnahme am 
Qualifizierungsmodul „Arbeit mit Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf“ 

- KTTPs mit einem beruflichen Abschluss in einem 
päd. Beruf (z.B. Sozialassistent*in, Erzieher*in, 
Heilerziehungspfleger*in) 

- KTTPs mit einem medizinischen Abschluss (z.B. 
Krankenpfleger*in, Kinderkrankenpfleger*in) 

- KTTPS mit einem Abschluss als 
Ergotherapeut*in, Logopäden*in 

- Vorhalten von besonderem Spielmaterial zur 
Förderung in den verschiedenen 
Entwicklungsbereichen 
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Stufe 3 - Schwere Entwicklungsverzögerungen in mehr 
als einem Entwicklungsbereich 

- Festgestellte genetische Defekte 
- Verdacht auf Vorliegen eines genetischen 

Defekts oder eines Entwicklungssyndroms 
- Kinder nach operativen Eingriffen zur 

Behandlung von: z.B. Kiefern-Mund-Gaumen-
Spalten, offener Bauch 

- Verdacht auf Bestehen einer autistischen 
Störung 

- Schwere chronische Erkrankungen des 
Kindes  
 

- Nachweis der Teilnahme an mindestens einer 
Fortbildung zum Thema Sprachförderung 

- Nachweis der Teilnahme am 
Qualifizierungsmodul „Arbeit mit Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf“ 

- KTTPs mit einem beruflichen Abschluss in einem 
päd. Beruf (z.B. Sozialassistent*in, Erzieher*in, 
Heilerziehungspfleger*in) 

- KTTPs mit einem medizinischen Abschluss (z.B. 
Krankenpfleger*in, Kinderkrankenpfleger*in) 

- KTTPS mit einem Abschluss als 
Ergotherapeut*in, Logopäden*in 

- Vorhalten von besonderem Spielmaterial zur 
Förderung in den verschiedenen 
Entwicklungsbereichen 
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Satzung 
des Landkreises Helmstedt – Geschäftsbereich Jugend – 

für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
 
 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) in Verbindung mit §§22 bis 24, §43 und § 90 Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21.12.2022 (BGBl. I S. 2824) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in seiner Sitzung am 
20.12.2023 folgende Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
beschlossen. 
 
 
§ 1 Kindertagespflege 
 
(1) Die Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach §§ 22 bis 24 SGB VIII 

ist eine Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst gemäß § 
23 Abs. 1 SBG VIII  
1. die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson,  
2. deren fachliche Beratung, Begleitung der Erziehungsberechtigten, der 

Tagespflegeperson und deren weitere Qualifizierung, 
3. die Gewährung einer laufenden Geldleistung unter spezifizierten 

Anspruchsvoraussetzungen an die Tagespflegeperson. 
Kindertagespflege kann von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihren eigenen 
Räumlichkeiten oder in anderen geeigneten Räumen durchgeführt werden. 
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 
möglich. 
 
§ 2 Antragserfordernis 
 
(1) Die in § 1 genannte Förderung wird auf schriftlichen Antrag an den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe der Erziehungsberechtigten bei Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen gewährt. Eine abschließende Antragsbearbeitung 
einschließlich der Veranlassung erforderlicher Zahlungen an die Tagespflegeperson kann 
erst nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen erfolgen. 

(2) Für die Verlängerung des bewilligten Betreuungszeitraums und die Änderung des 
Betreuungsumfangs ist ein vorheriger schriftlicher Antrag der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 

 
§ 3 Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen 
 
(1) Die Eignung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen wird in der pädagogischen 

Richtlinie in Ergänzung zur Satzung des Landkreises Helmstedt für die Förderung von 
Kindern in Kindertagespflege geregelt. 

(2) Die Entscheidung über zukünftige Änderungen der pädagogischen Richtlinie obliegt dem 
Jugendhilfeausschuss des Landkreises Helmstedt. 

 
§ 4 Fördervoraussetzungen 
 

(1) Es wird nur der notwendige individuelle Betreuungsbedarf gefördert. 
(2) Eine Geldleistung gemäß § 23 Abs. 1 SGB VIII wird vom Landkreis Helmstedt auf Antrag 

der Erziehungsberechtigten nur gewährt, wenn die Tagespflegeperson über eine 
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Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII verfügt und die darin bewilligte Anzahl der gleichzeitig 
anwesenden fremden Kinder nicht überschritten wird. Dies gilt auch für die Eingewöhnung 
bei Anwesenheit von Eltern. Der Landkreis Helmstedt fördert ausschließlich 
Kindertagespflegeverhältnisse mit einer gültigen Pflegeerlaubnis. 4 

(3) Die Förderung in der Tagespflege erfolgt nur, wenn die Betreuungszeit im 
Jahresdurchschnitt höchstens 45 Stunden pro Woche beträgt. In begründeten Einzelfällen 
und Vorlage entsprechender Nachweise kann eine höhere Stundenleistung gefördert 
werden. Die Entscheidung des begründeten Einzelfalls obliegt dem Geschäftsbereich 
Jugend des Landkreises Helmstedt. 

(4) Ausgeschlossen von einer Förderung sind Betreuungsverhältnisse, die von 
haushaltsangehörigen Personen durchgeführt werden. 

 
(5) Besucht ein Kind eine Ganztagsschule oder Schule mit ganztägigem Angebot, ist der 

Betreuungsbedarf vorrangig von der Schule abzudecken. Ein Nachweis über die 
Betreuungszeit der Schule ist vorzulegen. 

(6) Der Bedarf zur Betreuung an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen und 
Übernachtungen ist besonders nachzuweisen. 

(7) Erhöht oder verringert sich der individuelle Betreuungsbedarf, so ist eine 
Stundenveränderung im Vorfeld schriftlich zu beantragen. Erfolgt die Mitteilung im 
Nachhinein, so kann eine Änderung erst ab dem Monat der Bekanntgabe erfolgen. 

 
§ 5 Vorzeitige Beendigung 
 
(1) Die vorzeitige Beendigung eines bewilligten Betreuungsverhältnisses erfolgt auf 

schriftliche Mitteilung der Erziehungsberechtigten oder der Tagespflegeperson und kann 
grundsätzlich nur zum Monatsende erfolgen. Die Mitteilung ist mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende beim Landkreis Helmstedt vorzulegen. Die Kündigungsfrist findet 
keine Anwendung, wenn die Kündigung im Einvernehmen der Erziehungsberechtigten und 
der Tagespflegeperson erfolgt. Die Kündigungsfrist aus der zwischen der 
Tagespflegeperson und den Erziehungsberechtigten abgeschlossenen 
Tagespflegevereinbarung bleibt hiervon unberührt. 

(2) Von Absatz 1 kann abgewichen werden, sofern die Erziehungsberechtigten und die 
beteiligte Tagespflegeperson dies wünschen und schriftlich bestätigen. 

 
§ 6 Mitwirkungspflichten der Tagespflegepersonen 
 
(1) Für jedes Betreuungsverhältnis schließt die Tagespflegeperson eine 

Tagespflegevereinbarung mit den Erziehungsberechtigten ab. 
(2) Die Tagespflegeperson führt für jedes betreute Kind monatlich einen Leistungsbogen 

nach Vorgabe des Landkreises Helmstedt und bewahrt diesen nach Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses 10 Jahre auf. Der Leistungsbogen ist von den 
Erziehungsberechtigten zu prüfen und eigenhändig am letzten Betreuungstag des Monats 
zu unterschreiben. Dem Landkreis Helmstedt ist auf Verlangen der Leistungsbogen im 
Original auszuhändigen. Als Leistungsbogen wird ausschließlich der vom Landkreis 
Helmstedt ausgegebene Vordruck anerkannt. Betreuungsstunden sind auf volle 
Viertelstunden zu runden. 

(3) Die Tagespflegeperson hat dem Landkreis Helmstedt unaufgefordert und unverzüglich 
sämtliche Veränderungen, auch unabhängig von der Förderung, von ihren betreuten 
Kindern mitzuteilen.  

(4) Sämtliche Änderungen, die das Betreuungsverhältnis betreffen sind dem örtlichen Träger 
der Jugendhilfe umgehend mitzuteilen. 

(5) Besucht das Tagespflegekind mehr als zwei Wochen nicht die Kindertagespflege, ist dies 
dem Landkreis Helmstedt unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 7 Laufende Geldleistung 
(1) Die Tagespflegepersonen erhalten folgende laufende Geldleistung: 

Qualifikation der 
Tagespflegeperson 

Tagbetreuung 
 

Bei Übernachtung in 
der Zeit von 20.00 Uhr bis 
06.00 Uhr 

Sozialpädagogische 
Fachkraft / Erzieher 

7,40 €/Stunde 
2,23 € Sachaufwand 
5,17 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € Betreuungsleistung 

Sozialassistent 6,90 €/Stunde 
2,23 € Sachaufwand 
4,67 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € Betreuungsleistung 

Abschluss 560-Std. 
DJI Qualifizierung 

6,20 €/Stunde 
2,23 € Sachaufwand 
3,97 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € Betreuungsleistung 

Abschluss 300-Std. 
DJI Qualifizierung 

5,95 €/Stunde 
2,23 € Sachaufwand 
3,72 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € Betreuungsleistung 

Abschluss 160-Std. 
DJI-Qualifizierung 
 

5,70 €/Stunde 
2,23 € Sachaufwand 
3,47 € 
Betreuungsleistung 

10,00 €/Nacht 
3,00 € Sachaufwand 
7,00 € Betreuungsleistung 

 
Der nächsthöhere Stundensatz wird von dem Monat an gezahlt, in dem die entsprechende 
Abschlussprüfung bestanden worden ist. 
Ab dem 01.01.2026 und 01.01.2028 erhöht sich die Betreuungsleistung um jeweils 0,20 
€/Stunde. Von der Erhöhung ist die „Teilnahme DJI-Qualifizierung“ ausgenommen. 
Grundlage zur Berechnung des Sachaufwandes ist der jeweils geltende Regelsatz für 0-5-
jährige Kinder des Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Bürgergeld, Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, dividiert durch die durchschnittlichen Wochen pro Monat, dividiert durch 40 
Betreuungsstunden pro Woche, sowie eine gem. Anlage 2 der Satzung durchgeführte 
Anrechnung der Sätze der Kosten der Unterkunft. Die Kalkulation des Sachaufwandes ist 
Anlage 2 der Satzung für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Diese 
Berechnungsgrundlagen werden vom Geschäftsbereich Jugend jeweils zum 31.01. eines 
Jahres überprüft und bei Veränderung zum 01.01. des jeweiligen Jahres wirksam: Bei 
Veränderungen wird die Sachkostenpauschale automatisch angepasst. Erlangt die 
Tagespflegeperson die nächst höhere Qualifikationsstufe, so wird diese zum nächsten 
Monatsersten wirksam. 

(2) Für Kinder mit einem besonderen Unterstützungsbedarf können abgestuft nach Umfang 
des Bedarfes des Kindes zusätzliche Leistungen gewährt werden. Die Einstufung des 
Kindes erfolgt nach der pädagogischen Richtlinie in Ergänzung zur Satzung des 
Landkreises Helmstedt für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Der besondere 
Unterstützungsbedarf wird in 3 Stufen gefördert. 
1. Stufe – einfache Vergütung zzgl. 2,00 Euro Betreuungsleistung pro Stunde. 
2. Stufe – zweifache Vergütung, sowie zwei Plätze gelten als belegt. 
3. Stufe – zweifache Vergütung, zzgl. 2,00 Euro Betreuungsleistung pro Stunde, sowie zwei 
Plätze gelten als belegt.  
 

(3) Die Geldleistung wird unabhängig vom Einsatzort der Tagespflegeperson in der genannten 
Höhe gezahlt. Eine Bezuschussung von Fahrtkosten erfolgt nicht. Jedoch können 
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Fahrtzeiten nach Absatz 1 wie Betreuungszeiten vergütet werden, wenn diese als 
notwendig für die Betreuung des Kindes seitens der pädagogischen Fachkraft anerkannt 
werden. 

(4) Wird die Tagespflege im Haushalt der Eltern / Elternteile durchgeführt, entspricht die Höhe 
der laufenden Geldleistung dem Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§23 Abs. 2 Nr. 
2 SGB VIII). Für den Sachaufwand erfolgt keine Anerkennung. 

(5) Die Auszahlung der laufenden Geldleistung bei pauschalen Zahlungen erfolgt zum Ende 
des Betreuungsmonats. Die Abrechnung von Leistungsbogen erfolgt nach Eingang. Die 
Berechnung der pauschalen Zahlung erfolgt auf Grundlage der durchschnittlichen Wochen 
pro Monat, somit also 4,33 Wochen pro Monat. Die Eingewöhnung wird pauschal mit 75 
von Hundert der vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeit vergütet. Die ersten 4 Wochen 
der Betreuungszeit gelten als Eingewöhnung. 

(6) Die Übernachtungspauschale, sowie die angrenzenden Randstunden von bis zu 2 Stunden 
werden nur bei tatsächlicher Betreuung geleistet. 

(7) Tagespflegepersonen, die nicht im Landkreis Helmstedt tätig sind, erhalten die Förder- und 
Sachleistung, die für den Landkreis Helmstedt gültig ist. 

(8) Die Tagespflegepersonen erhalten eine Stunde je vom Landkreis Helmstedt belegten 
Betreuungsplatz je Monat, für Dokumentationszwecke und Elterngespräche. Dieses gilt für 
Tagespflegepersonen, die außerhalb des Landkreises Helmstedt, für den Landkreis 
Helmstedt tätig sind entsprechend. Die Stunde wird für jeden vollen Monat der Betreuung 
geleistet. 

(9) Die Entscheidung, die Auszahlung als pauschale Geldleistung oder nach Leistungsbogen 
obliegt der Entscheidung des Landkreises Helmstedt. 

 
§ 8 Fortzahlung der laufenden Geldleistung 
 

(1) Tagespflegepersonen erhalten bei Abwesenheit eine Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung. Bei einer wöchentlichen Betreuungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche, 
beträgt die Fortzahlung in jedem Kalenderjahr 25 Arbeitstage. Bei einer anderen Verteilung 
der wöchentlichen Betreuungszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert 
sich der Fortzahlungsanspruch entsprechend. Die Tagespflegeperson erhält als 
Fortzahlungsanspruch für jeden vollen Monat in dem ein Betreuungsverhältnis besteht ein 
Zwölftel des Fortzahlungsanspruches. 

(2) Die Fortzahlung der laufenden Geldleistung für den Zeitraum der Abwesenheit der 
Tagespflegeperson erfolgt auf der Basis der bewilligten Betreuungszeiten. Sofern keine 
pauschalen Betreuungszeiten bewilligt worden sind, richtet sich die Fortzahlung der 
laufenden Geldleistung nach. der Anwesenheitszeit des Kindes, die das Kind tatsächlich 
betreut worden wäre, jedoch höchstens bis zum Erreichen der bewilligten Wochenstunden. 

(3) Jede Abwesenheit der Tagespflegeperson ist dem Landkreis Helmstedt unaufgefordert 
und unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

(4) Bei Abwesenheit des Kindes erfolgt eine Fortzahlung der Tagstunden an die 
Tagespflegeperson für einen zusammenhängenden Zeitraum von bis zu zwei Wochen. Ab 
der dritten Woche prüft der Landkreis Helmstedt die Betreuungsbedingungen. Ist eine 
Wiederkehr des Kindes vorerst ausgeschlossen, wird die Geldleistung bis zur tatsächlichen 
Rückkehr eingestellt. Eine Fortzahlung der Geldleistung der Nachtstunden erfolgt bei 
Abwesenheit des Kindes nicht. 
 

(5) Eine Förderung eines Kindes bei zwei Tagespflegepersonen ist ausgeschlossen, sofern es 
sich nicht um eine reine Abwesenheitsvertretung innerhalb der Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung nach Absatz 1 handelt. 

(6) Bei einem dauerhaften Wechsel eines betreuten Kindes von einer Tagespflegeperson zu 
einer zweiten wird bei Überschneidungen der Betreuungszeiträume lediglich die Vergütung 
der ersten Tagespflegeperson gezahlt, sofern kein begründeter Härtefall vorliegt, welcher 
einen Wechsel der Tagespflegeperson unbedingt erforderlich macht. 
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(7) Sofern einer Tagespflegeperson oder den Eltern die Fortführung einer Betreuung bis zum 
Ende des Bewilligungszeitraums aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Umstände nicht 
mehr zumutbar ist, kann sie das Betreuungsverhältnis mit Mitteilung gegenüber dem 
Landkreis Helmstedt vorzeitig beenden. Ein Anspruch auf Fortzahlung der laufenden 
Geldleistung besteht für Zeiträume, die über den vorzeitigen Beendigungszeitpunkt laut 
Mitteilung der Tagespflegeperson hinausgehen, dann nicht mehr. 

(8) Die Tagespflegeperson erhält für jede Fortbildung von 8 Unterrichtseinheiten einen 
zusätzlichen Abwesenheitstag. Dieses gilt für maximal 3 Fortbildungen. 

 
§ 9 Sozialversicherungsbeiträge 
 
(1) Die Erstattung bzw. Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge richtet sich nach §23 

Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII. Die Auszahlung der Leistung erfolgt auf schriftlichen Antrag 
der Tagespflegeperson unter Vorlage geeigneter Nachweise.  

(2) Geeignete Nachweise für Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung 
und Unfallversicherung sind die Schreiben des Versicherungsträgers sowie 
Zahlungsbelege (Kontoauszug, Nachweis über ein Lastschriftmandat, etc.). Die Nachweise 
sind umgehend, dem Landkreis Helmstedt, vorzulegen.  

(3) Die Erstattung anerkannter Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie der 
Alterssicherung erfolgt monatlich. Die Erstattung der Beiträge wird bei einer 
durchgehenden Unterbrechung der Tagespflegetätigkeit von mehr als vier Wochen seitens 
des Landkreises Helmstedt geprüft. Wird festgestellt, dass die Wiederaufnahme der 
Tätigkeit und eine Betreuungsleistung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, so wird die 
Zahlung eingestellt. 

 
§ 10 Renovierungs- und Ausstattungsbeihilfe 
 
(1) Bei Erwerb oder bei Verlängerung der Pflegeerlaubnis der im Landkreis Helmstedt tätigen 

Tagespflegeperson kann einmalig eine Beihilfe zur Renovierung und Ausstattung in Höhe 
von bis zu 250,00 Euro beantragt werden. 

(2) Die Verwendung der Beihilfe ist auf einem gesonderten Vordruck des Landkreises 
Helmstedt nachzuweisen. 

(3) Bei nicht vollständiger Verwendung der Beihilfe, ist der Differenzbetrag von der 
Tagespflegeperson zurückzuzahlen. 

(4) Beendet die Tagespflegeperson vor Ablauf der erneuten Verlängerung von 5 Jahren der 
Pflegeerlaubnis ihre Tätigkeit, so ist pro Jahr 1/5 der Beihilfe zurückzuzahlen. Es werden 
nur volle Jahre zurückgefordert. 

 
§ 11 Vergütung von Arbeitsgruppentreffen 
 
Für die Teilnahme an mindestens zwei Arbeitsgruppentreffen im Jahr wird pro Sitzung und 
Tagespflegeperson im Sinne von § 3 Abs. 1 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10,00 
€ gezahlt, maximal jedoch 70,00 € pro Kalenderjahr. Die Nachweise (Anwesenheitslisten) sind 
dem Landkreis Helmstedt bis zum 31.12. des betreffenden Kalenderjahres zu erbringen. Die 
Abrechnung erfolgt einmal jährlich zum Ende des Kalenderjahres. 
 
§ 12 Vertretungsregelung 
Die Vertretung von Kindertagespflegepersonen sind in der der pädagogischen Richtlinie in 
Ergänzung zur Satzung des Landkreises Helmstedt für die Förderung von Kindern in 
Kindertagespflege geregelt 
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§ 13 Kostenbeitragspflicht 
 
Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SBG VIII ein öffentlich-rechtlicher 
Kostenbeitrag erhoben. Die Höhe und Fälligkeit des Kostenbeitrags werden mit Bescheid 
festgesetzt. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der in Anlage 1 dieser Satzung 
aufgeführten Kostenbeitragstabelle. Der errechnete monatliche Kostenbeitrag wird 
kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 
 
§ 14 Kostenbeitragsschuldner 
 
Kostenbeitragsschuldner sind die mit dem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenlebenden Eltern. Mehrere Kostenbeitragsschuldner haften dem Landkreis 
Helmstedt gegenüber als Gesamtschuldner. 
 
§ 15 Einkommen  
 

(1) Für die Inanspruchnahme des Angebots der Kindertagespflege wird von den mit dem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden Eltern ein pauschalierter und 
einkommensabhängiger Kostenbeitrag abhängig von den bewilligten Betreuungsstunden 
gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII gefordert. 

(2) Als Einkommen gilt vom Grundsatz her das erzielte monatliche Nettoeinkommen, sowie 
Lohnersatzleistungen seit Beginn der Betreuung. 

(3) Bei variablem monatlichem Nettoeinkommen, werden die ersten drei Monate seit Beginn 
der Betreuung zugrunde gelegt und ein Durchschnitt gebildet. 

(4) Ist das monatliche Nettoeinkommen auch bei Beginn der Betreuung zu den vorherigen 
Monaten unverändert, so kann auch das Nettoeinkommen der Vormonate als Grundlage 
genommen werden. 

 
§ 16 Ermittlung des Kostenbeitrags 
 
(1) Der Kostenbeitrag ist nach dem Nettoeinkommen der im Haushalt lebenden Eltern, sowie 

der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen gestaffelt. 
(2) Die Berechnung des pauschalen Kostenbeitrages erfolgt auf Basis der durchschnittlichen 

Jahresarbeitstage des Landes Niedersachsen, damit also 4,23 Wochen pro Monat und der 
durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit. 
 

(3) Die erste Zuordnung der jeweiligen Einkommensstufen erfolgt mit Vorlage geeigneter 
Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen, Elterngeldbescheid, SGB- Bescheid, 
Nachweis über den Erhalt von Krankengeld, Rentenbescheid, etc.) der ersten 3 Monate seit 
Betreuungsbeginn oder dem erklärtem Einverständnis mit der Höchststufe. 

(4) Eltern, die ihr Einkommen nicht innerhalb von sechs Wochen nach Betreuungsbeginn mit 
Vorlage des ersten Einkommensnachweises erklären, zahlen die Höchststufe der 
jeweiligen Betreuungsform solange bis die Vorlage entsprechender Nachweise erfolgt. 
 

(5) Sämtliche Änderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern mit 
Auswirkung auf die Höhe des Kostenbeitrags sind dem Landkreis Helmstedt von diesen 
unaufgefordert und unverzüglich nachzuweisen. 

(6) Eine erneute Überprüfung der Einkommensverhältnisse kann auch im Laufe der 
Betreuungszeit oder bei Änderungen des Betreuungsverhältnisses erfolgen. 
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§ 17 Erhebung des Kostenbeitrags 
 
(1) Der Kostenbeitrag ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das Kind der Betreuung 

fernbleibt und der Platz des Kindes freigehalten wird ebenso bei Abwesenheitszeiten der 
Tagespflegeperson nach § 8 (1). 

(2) Der Kostenbeitrag für die Eingewöhnungszeit wird auf 75 von Hundert der wöchentlichen 
beantragen Betreuungszeit festgesetzt. Die Höhe des Kostenbeitrags bestimmt sich aus 
der Anlage 1. 

(3) Für die Inanspruchnahme einer Ersatztagespflegeperson wird kein zusätzlicher 
Kostenbeitrag von den Eltern erhoben. 

(4) Bei verspätetem Eingang der Mitteilung über das vorzeitige Ende der Tagespflege kann der 
Kostenbeitrag von den Eltern bis zum Ablauf des ursprünglich bewilligten 
Betreuungszeitraumes gefordert werden. 

 
§ 18 Geschwisterermäßigung 
 

(1) Werden mehrere Kinder eines Haushalts gleichzeitig kostenpflichtig in Kindertagespflege 
bzw. in einer Kindertagesstätte betreut, so ermäßigt sich der Kostenbeitrag für das zweite 
Kind auf die Hälfte des Beitrags laut Kostenbeitragstabelle. Ab dem dritten Kind wird kein 
Kostenbeitrag erhoben. Die Ermäßigung darf die für die Betreuung der Geschwisterkinder 
zu zahlenden Gebühren nicht übersteigen. 

 
(2) Die Bestimmung der Reihenfolge der Kinder zur Ermittlung des Kostenbeitrags nach Absatz 

1 richtet sich ausschließlich nach den Geburtsdaten der Kinder. 
Die Eltern haben dem Landkreis Helmstedt jede Änderung der Betreuungsverhältnisse der 
Kinder mit Auswirkung auf die Geschwisterermäßigung unaufgefordert und unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
§ 19 Erlass des Kostenbeitrags 
 
(1) In begründeten Einzelfällen kann von der Erhebung des Kostenbeitrags abgesehen werden. 
(2) Ist der Kostenbeitragspflichtige finanziell nicht in der Lage den Kostenbeitrag zu leisten, 

kann dieser auf Antrag gem. § 90 SGB VIII ganz oder teilweise erlassen werden, sofern dem 
Kostenbeitragspflichtigen die Belastung nach § 90 SGB VIII nicht zuzumuten ist, entfällt die 
Kostenbeitragspflicht für die Dauer des nachgewiesenen Leistungsbezuges.  

(3) Für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und die aus besonderem Grund in der 
Kindertagespflege betreut werden, werden bis zur Einschulung keine Kostenbeiträge 
erhoben. Die Beitragsfreiheit beginnt mit dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr 
vollendet. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit besteht für eine maximale Betreuungszeit von 
bis zu 8 Stunden täglich bzw. 40 Stunden wöchentlich unter der Voraussetzung, dass Eltern 
schriftliche Nachweise darüber vorlegen, dass für das Tagespflegekind kein 
Kindergartenplatz vorhanden ist und somit der Rechtsanspruch auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung nicht erfüllt ist. 

 
§ 20 Einsatz zweckgleicher Leistungen 
 
(1) Neben dem Einkommen haben Elternteile sowohl Kinderbetreuungsleistungen bei Bezug 

von Berufsausbildungsbeihilfe als auch Kinderbetreuungskosten gemäß § 87 Drittes Buch 
Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung (SGB III) - als zweckgleiche Leistung zur 
Kindertagespflege einzusetzen. 

(2) Der Kinderbetreuungszuschlag gemäß § 14b Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) ist außerhalb der regulären Öffnungszeit der Kindertagesstätte zur Finanzierung 
der Betreuung des Kindes in Kindertagespflege einzusetzen.  
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§ 21 Auskunfts- und Mitwirkungspflichten der Antragstellenden 
 
(1) Die Antragssteller/innen haben  

1. die für die Förderung der Tagespflege und Festsetzung eines Kostenbeitrags erheblichen 
Tatsachen anzugeben und auf Verlangen des Jungendhilfeträgers der Erteilung der 
erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. 
2. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des Jugendhilfeträgers vorzulegen. 
3. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 
mitzuteilen. Hierzu zählen insbesondere 
- Wegfall oder Änderung des nachgewiesenen individuellen Betreuungsbedarfes 
- Änderung der Betreuungszeiten 
-Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
- Änderung der finanziellen Verhältnisse 
-Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts 

(2) Die Antragssteller/innen sollen auf Verlangen des Landkreises Helmstedt zur mündlichen 
Erörterung des Antrags persönlich erscheinen. 

 
§ 22 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Helmstedt zum 

01.01.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Helmstedt über die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege i. d. F. vom 11.12.2019 mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. 
 
 
 
Helmstedt den,  
 
Der Landrat 
 
 
 
Radeck 
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